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Bürgerschaft 
 

Niederschrift 
der 09. Sitzung der Bürgerschaft 

 

 
Sitzungsdatum: Donnerstag, den 18.11.2021 

Beginn: 16:00 Uhr 

Ende 20:50 Uhr 

Raum: Hansestadt Stralsund, Rathaus, Löwenscher Saal  

 
 
Anwesend: 

Vorsitzende/r 
Herr Peter Paul  

Mitglieder 
Herr Michael Adomeit  
Frau Ute Bartel  
Herr Stefan Bauschke  
Herr Volker Borbe  
Herr Bernd Buxbaum  
Frau Dr. Heike Carstensen  
Frau Kerstin Chill bis 20:10 Uhr 
Frau Heike Corinth  
Frau Sabine Ehlert  
Herr Frank Fanter  
Frau Friederike Fechner  
Frau Olga Fot  
Frau Sandra Graf  
Herr Mario Gutknecht  
Herr Thomas Haack  
Herr Maik Hofmann  
Frau Anett Kindler  
Herr Ralf Klingschat  
Frau Andrea Kühl  
Herr Jens Kühnel  
Frau Josefine Kümpers  
Herr Sebastian Lange  
Herr Michael Liebeskind  
Herr Detlef Lindner  
Herr Mathias Miseler  
Herr Michael Philippen  
Herr Thoralf Pieper  
Herr Marc Quintana Schmidt  
Frau Maria Quintana Schmidt  
Herr Tino Rietesel ab 16:01 Uhr 
Herr Daniel Ruddies  
Herr Harald Runge  
Frau Birkhild Schönleiter  
Herr Thomas Schulz  
Herr Maximilian Schwarz ab 17:53 Uhr 
Herr Jürgen Suhr  
Frau Ann Christin von Allwörden  
Herr Dr. Arnold von Bosse  
Frau Petra Voß  
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Herr Thomas Würdisch ab 16:01 Uhr 
Herr Dr. med. Ronald Zabel  

Protokollführer 
Frau Gaby Ely  
 
 
Tagesordnung: 
 
 1   Eröffnung der Sitzung  
   
 2   Änderungsanträge zur Tagesordnung  
   
 3   Beschlussfassung über die Tagesordnung und Eintritt in die 

Tagesordnung 
 

   
 4   Billigung der Niederschrift der 08. Sitzung vom 21.10.2021  
   
 5   Mitteilungen des Präsidenten  
   
 6   Mitteilungen des Oberbürgermeisters  
   
 7   Anfragen  
   
 7.1   zum ehemaligen Springbrunnen Rathausplatz 

Einreicher: Michael Philippen 
Vorlage: kAF 0123/2021 

 

   
 7.2   Erhalt Stralsunder Flohmarkt 

Einreicher: Michael Adomeit 
Vorlage: kAF 0122/2021 

 

   
 7.3   E-Mobilität im öffentlichen Nahverkehr 

Einreicher: Birkhild Schönleiter 
Vorlage: kAF 0124/2021 

 

   
 7.4   zum Zustand des Knieperteiches 

Einreicher: Ute Bartel, SPD-Fraktion 
Vorlage: kAF 0129/2021 

 

   
 7.5   zu den Parkplätzen am Frankendamm 

Einreicher: Mathias Miseler, SPD-Fraktion 
Vorlage: kAF 0130/2021 

 

   
 7.6   zur Situation am Strandbad 

Einreicher: Dr. Heike Carstensen, SPD-Fraktion 
Vorlage: kAF 0131/2021 

 

   
 7.7   zur Entwidmung der Lokschuppen 

Einreicher: Thomas Schulz, Fraktion Bürger für Stralsund 
Vorlage: kAF 0139/2021 

 

   
 7.8   Verkehrszählung Wasserstraße 

Einreicherin: Anett Kindler, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN/DIE PARTEI 
Vorlage: kAF 0125/2021 

 

   



Seite 3 von 43 

 7.9   Entwicklung der stadteigenen Flächen auf Ummanz 
Einreicherin: Josefine Kümpers, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN/DIE PARTEI 
Vorlage: kAF 0127/2021 

 

   
 7.10   Smart-City-Ranking 2021 

Einreicher: Robert Gränert, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN/DIE PARTEI 
Vorlage: kAF 0128/2021 

 

   
 7.11   Umsetzung bei inklusiven Spielgeräten 

Einreicherin: Petra Voß, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN/DIE PARTEI 
Vorlage: kAF 0134/2021 

 

   
 7.12   Flächenverbrauch in Stralsund 

Einreicherin: Friederike Fechner, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN/DIE PARTEI 
Vorlage: kAF 0135/2021 

 

   
 7.13   Sanierung Gehweg Heinrich-Heine-Ring 

Einreicher: Thoralf Pieper, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: kAF 0133/2021 

 

   
 7.14   Weihnachtliche Beleuchtung in der Heilgeiststraße 

Einreicherin: Ann Christin von Allwörden, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: kAF 0137/2021 

 

   
 7.15   Beleuchtung und Zustand Bahn-

weg/Bahnhofstraße/Gentzkowstraße  
Einreicher: Daniel Ruddies, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: kAF 0142/2021 

 

   
 7.16   Zustand der Löschwasserentnahmestellen in der Hansestadt 

Stralsund 
Einreicher: Sebastian Lange Fraktion DIE LINKE. 
Vorlage: kAF 0141/2021 

 

   
 7.17   Vorbereitung auf den Winterdienst in Stralsund 

Einreicher: Bernd Buxbaum DIE LINKE. 
Vorlage: kAF 0136/2021 

 

   
 8   Einwohnerfragestunde  
   
 9   Anträge  
   
 9.1   zum Befahren der Altstadt mit Wohnmobilen 

Einreicher: Fraktion Bürger für Stralsund 
Vorlage: AN 0173/2021 

 

   
 9.2   Temporärer Wegfall der Hundesteuer  bei Erwerb eines Hun-

des aus dem Stralsunder Tierheim 
Einreicher: AfD-Fraktion 
Vorlage: AN 0175/2021 
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 9.3   Unterstützung für den Spielmannszug der Stralsunder Schüt-
zen Compagnie 1451 e.V. 
Einreicher: Sandra Graf, AfD-Fraktion 
Vorlage: AN 0176/2021 

 

   
 9.4   Prüfung von „Schnack-Bänken“ 

Einreicher: SPD-Fraktion 
Vorlage: AN 0179/2021 

 

   
 9.5   Baulückenkataster und Grundstücksbörse 

Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PAR-
TEI 
Vorlage: AN 0181/2021 

 

   
 9.6   Fahrradständer Mühlenstraße/Alter Markt 

Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PAR-
TEI 
Vorlage: AN 0174/2021 

 

   
 9.7   Ladeinfrastrukturkonzept in Stralsund 

Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PAR-
TEI 
Vorlage: AN 0180/2021 

 

   
 9.8   Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Vergnü-

gungssteuer für Veranstaltungen 
Einreicher: Dr. Ronald Zabel, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: AN 0172/2021 

 

   
 9.9   Aufforderung zur Erhöhung der Transferleistungen an die 

Bundesregierung 
Einreicher: Fraktion DIE LINKE. 
Vorlage: AN 0185/2021 

 

   
 9.10   Lange Nacht des offenen Denkmales 2022 

Einreicher: Fraktion DIE LINKE. 
Vorlage: AN 0184/2021 

 

   
 Änderungsantrag zu AN 0184/2021 Lange Nacht des offenen Denkmals 2022 
Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI 
Vorlage: AN 0187/2021 
 
 9.11   Keine Einstellung der Strom- und Gasversorgung durch die 

SWS bis Mai 2022 
Einreicher: Fraktion DIE LINKE. 
Vorlage: AN 0186/2021 

 

   
 9.12   Finanzierung eines Schwimmkurses für Kinder 

Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PAR-
TEI 
Vorlage: AN 0182/2021 

 

   
 9.13   Berufung weiterer Mitglieder in den Seniorenbeirat der Han-

sestadt Stralsund 
Einreicher: Präsident der Bürgerschaft 
Vorlage: AN 0177/2021 
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 9.14   zur Verhandlung Gorch Fock 
Einreicher: Fraktion Bürger für Stralsund 
Vorlage: DAn 0004/2021 

 

   
 10   Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen des Haupt-

ausschusses und des Oberbürgermeisters 
 

   
 11   Behandlung der unerledigten Punkte der letzten Tagesord-

nung 
 

   
 12   Behandlung von Vorlagen  
   
 12.1   Bebauungsplan Nr. 21 „Wohngebiet nördlich der Hermann-

Burmeister-Straße“ der Hansestadt Stralsund, Abwägungs- 
und Satzungsbeschluss 
Vorlage: B 0174/2021 

 

   
 12.2   Bebauungsplan Nr. 3.7 der Hansestadt Stralsund "Gewerbe-

gebiet Stralsund Süd", 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Vorlage: B 0165/2021 

 

   
 12.3   Bebauungsplan Nr. 74 "Photovoltaik-Anlage an der Bahn-

strecke Stralsund-Grimmen, westlich von Voigdehagen" der 
Hansestadt Stralsund, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Vorlage: B 0169/2021 

 

   
 12.4   18. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Teilfläche 

östlich der Brandshäger Straße im Stadtteil Andershof und 
Anpassung des beigeordneten Landschaftsplanes, Entwurfs- 
und Auslegungsbeschluss 
Vorlage: B 0173/2021 

 

   
 12.5   Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 23 der Hansestadt 

Stralsund "Möbelmärkte zwischen der Feldstraße und der 
Bundesstraße B 96" Aufstellungsbeschluss und Einleitung 
des 24. Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan 
der Hansestadt Stralsund sowie Anpassung des beigeordne-
ten Landschaftsplanes 
Vorlage: B 0175/2021 

 

   
 Änderungsantrag zur Vorlage 0175/2021 
Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI 
Vorlage: AN 0183/2021 
 
 12.6   Sachspende an das STRALSUND MUSEUM 

Vorlage: B 0076/2021 
 

   
 12.7   Bundesprogramm 'Förderung von Investitionen in nationale 

Projekte des Städtebaus' Projektaufruf 2022 I Projektantrag 
der Hansestadt Stralsund 
Vorlage: B 0183/2021 

 

   
 13   Verschiedenes  
   
 14   Ausschluss der Öffentlichkeit, Eintritt in den nichtöffentlichen 

Teil 
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 16   Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntmachung 

der Ergebnisse aus dem nichtöffentlichen Teil 
 

   
 17   Schluss der Sitzung  
   
 
zu 1 Eröffnung der Sitzung 
 
Der Präsident der Bürgerschaft stellt die ordnungsgemäße Ladung fest und gibt bekannt, 
dass zu Beginn der Sitzung 39 Bürgerschaftsmitglieder anwesend sind, womit die Be-
schlussfähigkeit gegeben ist.  
 
Der öffentliche Teil der Sitzung wird im Auftrag der Hansestadt Stralsund live in das Internet 
übertragen.  
Im Interesse einer zeitnahen Nachvollziehbarkeit der Beratungen und Ergebnisse für die 
Bürgerinnen und Bürger wird der Videomitschnitt des öffentlichen Teils zudem ab dem 
19.11.2021 auf der Internetseite der Hansestadt Stralsund zur Verfügung gestellt. 
Diesbezüglich verweist Herr Paul auf § 7 Absatz 5 der Hauptsatzung der Hansestadt 
Stralsund in Verbindung mit § 6 Absatz 5 der Geschäftsordnung der Bürgerschaft und geht 
davon aus, dass keine Einwände seitens der Mitglieder der Bürgerschaft dagegen bestehen. 
Darüber hinaus gibt er bekannt, dass durch Grimmen TV angekündigt wurde, die heutige 
Sitzung ebenfalls über soziale Medien live zu übertragen.  
 
Weiterhin weist der Präsident auf das Vetorecht der Bürgerschaft nach § 29 Absatz 5 KV MV 
bezüglich der Film- und Tonaufnahmen hin. 
 
Abschließend bittet der Präsident, Redebeiträge nach Möglichkeit vom Platz aus zu halten. 
 
 
zu 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 
Es liegen zur Sitzung der Bürgerschaft zwei Dringlichkeitsanträge zur Angelegenheit Gorch 
Fock vor. Herr Paul bittet um Wortmeldungen zur Begründung der Dringlichkeit. 
 
Herr Dr. Zabel erklärt für die Fraktion CDU/FDP, dass für bei Anträge keine Dringlichkeit ge-
sehen wird. Es liegen aus Sicht seiner Fraktion keine neuen Gesichtspunkte zum bisherigen 
Stand vor, die eine dringliche Behandlung rechtfertigen. 
 
Zum zweiten vorliegenden Dringlichkeitsantrag erklärt Herr Suhr, dass dieser sich mit dem 
Hinweis an die Bürgerschaft richtet, dass die Verwaltung zum aktuellen Sachstand informie-
ren soll. 
Frau Bartel begründet als Miteinreicherin den Antrag und teilt die Auffassung der gegebenen 
Dringlichkeit. 
 
Herr Dr.-Ing. Badrow nimmt Bezug auf die medial nicht korrekt dargelegten Sachstände und 
weist darauf hin, dass seitens der Verwaltung unverzüglich informiert werde, sobald tatsäch-
lich Bedarf hierzu besteht. 
 
 
zu 3 Beschlussfassung über die Tagesordnung und Eintritt in die Tagesordnung 
 
Herr Buxbaum ist der Auffassung, dass der Antrag unter TOP 9.2 nicht wie vorliegend be-
handelt werden kann, da für eine Beschlussfassung das Vorliegen einer Änderungssatzung 
erforderlich wäre. Der Präsident erwidert, dass die Beratung und Hinweise zum Tagesord-
nungspunkt erfolgen werden. 
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Der Präsident lässt über die Erweiterung der Tagesordnung um den Dringlichkeitsantrag 
DAn 0004/2021 wie folgt abstimmen: 
 
Abstimmung: Mehrheit aller Gemeindevertreter 
2021-VII-09-0691 
 
Der Dringlichkeitsantrag DAn 0004/2021 wird unter TOP 9.14 in die Tagesordnung einge-
reiht. 
 
Herr Paul stellt die Erweiterung der Tagesordnung um den Dringlichkeitsantrag DAn 
0005/2021 wie folgt zur Abstimmung: 
 
Abstimmung: mehrheitlich abgelehnt 
 
Abschließend stellt der Präsident die geänderte Tagesordnung wie folgt zur Abstimmung: 
 
Abstimmung: Einstimmig beschlossen 
2021-VII-09-0692     
 
 
zu 4 Billigung der Niederschrift der 08. Sitzung vom 21.10.2021 
 
Die Niederschrift der 08. Sitzung der Bürgerschaft vom 21.10.2021 wird ohne Änderungen / 
Ergänzungen bestätigt. 
 
Abstimmung: Einstimmig beschlossen 
2021-VII-09-0693     
 
 
zu 5 Mitteilungen des Präsidenten 
 
Zur Sitzung informiert der Präsident wie folgt: 
 
Mit den Unterlagen zur heutigen Sitzung ist den Bürgerschaftsmitgliedern der Tätigkeitsbe-
richt gemäß § 3 KPG M-V über die Durchführung der örtlichen Prüfung für den Zeitraum 
01.01.2020 - 31.12.2020 übergeben worden. Nach Vorlage des Berichtes gegenüber der 
Bürgerschaft wird dieser öffentlich ausgelegt. 
 
Der Präsident bittet um entsprechende Kenntnisnahme. 
 
Gemäß Schriftsätzen der Verwaltung ist die Umsetzung von Beschlüssen der Bürgerschaft 
bekannt gegeben worden. Dies betrifft die folgenden Beschlüsse: 
 
Einführung einer GutscheinCard für Studenten und Auszubildende (2021-VII-02-0433) 
Es wird informiert, dass in Umsetzung des Beschlusses mit dem Wintersemester 2021 / 
2022 die Umstellung des derzeit bestehenden Begrüßungsgeldes auf die künftige Gut-
scheinCard erfolgreich vollzogen wurde. 
 
Einhalten der Geschwindigkeitsbegrenzung im Amanda-Weber-Ring (2021-VII-03-0474) 
Mitgeteilt wird im Kontext des Beschlusses, dass im September 2021 im Amanda-Weber-
Ring und darüber hinaus in mehreren anderen Straßenbereichen die geforderten Pikto-
gramme aufgebracht worden sind. 
 
Zugang „Grüne Farm“ (2021-VII-07-0661) 
Es wird informiert, dass die Beschilderung gemäß Beschluss erfolgt ist. 
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Fortschreibung Spielraumentwicklungsplanung (2021-VII-02-0446) 
Zum Beschluss wird mitgeteilt, dass seitens der Verwaltung von einer regelmäßigen Fort-
schreibung abgesehen wird. Anstelle dessen besteht das Ziel, stadtteilbezogen, bedarfsge-
recht und nach Leitbildern die Spielräume zu entwickeln.  
 
Beleuchtung der Stele im Johanniskloster (2021-VII-02-0437) 
Die Arbeiten zur Umsetzung des Beschlusses sind ausgeführt und seit 17.11.2021 abge-
schlossen. Die Stele ist entsprechend angemessen und der Würde des Objektes entspre-
chend illuminiert.  
 
Sanierung des Weges am Moorteich (2019-VI-04-0978) 
Informiert wird, dass die Planung für die Sanierung des Weges am Moorteich zwischen 
Friedrich-Engels-Straße und Vogelwiese sowie die Planung für die Beleuchtung zwischen 
Friedrich-Engels-Straße und Grünhufer Bogen beauftragt worden sind. Die Baumaßnahmen 
sind für die 2. Hälfte des Jahres 2022 vorgesehen. 
 
Herr Paul bittet um Kenntnisnahme der Umsetzung der Beschlüsse, die entsprechenden 
Beschlussnummern sind in der Niederschrift nachzulesen. Die Schriftsätze liegen den Mit-
gliedern der Bürgerschaft vor. Zu verwiesenen Sachanträgen gibt es folgenden Sachstand 
aus den Fachausschüssen: 
 
Errichtung von Parkplätzen für Menschen mit Handicap im Bereich des Theaters (2021-VII-
08-0681) 
Nach Beratung im Ausschuss für Familie, Soziales und Gleichstellung wird unter Würdigung 
der Argumentation von Verwaltung und kaufmännischer Geschäftsführung empfohlen, das 
Anliegen des Antrages nicht weiter zu verfolgen. 
 
Der Schriftsatz hierzu liegt den Mitgliedern der Bürgerschaft vor. Ich bitte um Kenntnisnah-
me, der Verweisungsbeschluss ist entsprechend umgesetzt. 
 
Abschließend weist Herr Paul darauf hin, dass eine Überarbeitung des Sitzungsplanes 2022 
erforderlich geworden ist. Die Fraktionen sind über diese Notwendigkeit bereits unterrichtet 
worden. 
Die den Bürgerschaftsmitgliedern bekannten Sitzungstermine für die Bürgerschaft und den 
Hauptausschuss sind unverändert, es gibt jedoch Anpassungen bei den Sitzungen der Aus-
schüsse. 
Der neue Sitzungsplan liegt vor, der Präsident bittet um Verständnis für die Änderungen und 
um Kenntnisnahme. 
 
 
zu 6 Mitteilungen des Oberbürgermeisters 
 
Zu Beginn verliest der Oberbürgermeister einen Dankesbrief von Bürgern/innen der Stadt zur 
Einführung des Seniorentickets 70+. Er dankt der Bürgerschaft für das Engagement und für 
den gefassten Beschluss. Weiterhin teilt er mit, dass an weiteren Finanzierungsmodellen für 
verschiedene Altersgruppen gearbeitet wird.   

 
Klimaschutzfonds für Schulen in Stralsund eingerichtet  
Die Hansestadt Stralsund möchte die Themen Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung 
weiter stärken und den Schulen der Stadt die Nutzung von regionalen, außerschulischen 
Lernangeboten ermöglichen. Vor Kurzem hat die Hansestadt Stralsund deshalb einen Klima-
schutzfonds eingerichtet, mit dem Bildungsprojekte an Schulen rund um das Thema Klima-
schutz und nachhaltige Bildung gefördert werden können. Erste Möglichkeit ist das vom 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geförderte Projekt „BioReg“, in dem die 
Stadt mit den Projektpartnern LandWert Schulbauernhof und Insel e.V. aktiv ist. Für drei Jah-
re können Schülerinnen und Schülern auf Bauernhöfen das Thema Bio-Wertschöpfungskette 



Seite 9 von 43 

und regionale Produkte selbst erleben. Kinder der Klassenstufen 3 bis 6 lernen dabei vor Ort 
alles über regionale Wertschöpfung, ökologische Lebensmittel sowie klimaschonende Ernäh-
rung. Digitale Angebote zur Vor- und Nachbereitung unterstützen dabei.  
Der Klimaschutzfonds übernimmt die Selbstbeteiligung für die Projekttage, so dass auch 
wirklich alle teilnehmen können. Die ersten Schulen haben sich bereits für Projekttage im 
nächsten Jahr angemeldet. Weitere Informationen zum Projekt, zur Förderung und zum On-
line-Antrag sind auf der Klimaschutzseite der Hansestadt abrufbar. 
https://klimaschutz.stralsund.de/projekte/bioreg/index.html  
Als frischgebackenes Vorstandsmitglied des Bundesarbeitskreises „Kommunaler Klima-
schutz“ vertritt der Klimaschutzbeauftragte Herr Latzko seit kurzem die kommunale Ebene im 
„Aktionsbündnis Klimaschutz“ des Bundesumweltministeriums. In dieser Funktion kann Herr 
Latzko die Klimaschutzaktivitäten in Stralsund und die Erfahrungen der städtischen Projekte 
bundes- und landesweit bewerben. 

 
Special Olympics World Games 
Im Jahr 2023 ist Berlin Ausrichterin der Special Olympics World Games - der Olympischen 
Spiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Der Oberbürgermeister in-
formiert die Anwesenden, insbesondere auch die Mitglieder des Sportausschusses, dass die 
Hansestadt Stralsund ihre Bewerbung für das Gastgeberprogramm fristgerecht zum 31. Ok-
tober 2021 eingereicht hat.  
Gesucht waren 170 Kommunen, die je eine Delegation internationaler Athletinnen und Athle-
ten vor dem großen Event in Berlin empfangen, betreuen und damit ein Zeichen für Inklusion 
und gleichberechtigte Teilhabe setzen. In die Vorbereitung der Bewerbung eingebunden wa-
ren das Amt für Kultur, Welterbe und Medien, das Amt für Schule und Sport, die Stralsunder 
Werkstätten, die KISS, der Sportbund Stralsund und der Behindertenverband Stralsund. Mit 
einer Entscheidung ist schon im Dezember zu rechnen und Herr Dr.-Ing. Badrow hofft sehr, 
dass die Sportstadt Stralsund den Zuschlag erhält. 

 
Ausstellung "Un-er-setz-bar" 
Die Hansestadt Stralsund und viele Partnerinnen und Partner haben zum aktuellen Themen-
jahr "1.700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland" einen Beitrag geleistet. Der Oberbürger-
meister macht die Mitglieder der Bürgerschaft auf eine Ausstellung aufmerksam, die den 
Abschluss für eine Vielzahl von Veranstaltungen bildet. Die Ausstellung mit dem Titel "Un-er-
setz-bar" ist fünf Überlebenden des Holocaust gewidmet und dokumentiert ihr Vermächtnis 
an die nachfolgenden Generationen. Die Ausstellung ist bis zum 6. Januar 2022 Dienstag bis 
Sonntag von 12 bis 16 Uhr in der Turmhalle in der Kulturkirche St. Jakobi zu sehen. Nach 
Stralsund geholt wurde sie vom Bund der Katholischen Jugend. Der Oberbürgermeister be-
dankt sich bei allen, die an dem Jahresprogramm mitgewirkt haben, für ihr wertvolles Enga-
gement. 

 
Öffentliche Kulturwerkstatt  
Die Hansestadt Stralsund erarbeitet derzeit ein Kulturkonzept. Am Sonnabend, den 20. No-
vember 2021, sind alle kulturinteressierten Stralsunderinnen und Stralsunder eingeladen, 
ihre Gedanken zu den aktuellen Arbeitsständen und zur Kultur in Stralsund zu äußern. Auf-
grund des Infektionsgeschehens wurde sich dazu entschlossen, das Format anzupassen. 
Um eine Ansammlung von Teilnehmenden in Innenräumen zu vermeiden, werden am Sams-
tag im Rathausdurchgang, also an frischer Luft, fünf Feedbackstationen zu den Themen Kul-
turorte, Kulturerbe, Zukunftsideen, Kultur für alle und Zusammenarbeit eingerichtet.  
Das Team vom Amt für Kultur, Welterbe und Medien freut sich in der Zeit von 10:00 bis 
14:00 Uhr auf viele Rückmeldungen zum Stralsunder Kulturleben. 
 
Stralsund - Stadt der Sterne 
Im letzten Jahr wurde mit fünf großen Sternen und einem kleineren im Kirchturm  
von St. Marien Licht und Wärme in die dunkle Jahreszeit gebracht. Sehr zur Freude  
der Stralsunderinnen und Stralsunder – zumal es ja auch keinen Weihnachtsmarkt gab. 
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Dieses Jahr wird noch eine Schippe draufgelegt und die Zahl der Siebenmeterriesen auf 20 
erhöht - 19 im Stadtgebiet und einer für die Soldatinnen und Soldaten der Marinetechnik-
schule.  
Damit wird nach und nach jeder Stadtteil erleuchtet und Stralsund zur Stadt der Sterne.  
 
Zum Turmstern in St. Marien soll nach Möglichkeit auch einer in St. Nikolai kommen.  
Mit „nur“ zwei Metern Spannweite sind sie zwar etwas kleiner, dafür aber die höchsten.  
Und auch die sportlichsten, was den Aufbau angeht. Schließlich müssen sie in Einzelteilen 
über hunderte Stufen und Sprossen nach oben getragen und dort bei Wind und Wetter zu-
sammengebaut werden. 
 
Als Initiator und Organisator weiß der Oberbürgermeister, dass die Umsetzung nur mit einem 
starken Team geht. Darum gilt sein großer Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Amt für stadtwirtschaftliche Dienste für den Aufbau der Sterne, den Stadtwerken und der 
REWA für die Unterstützung bei der Anschaffung, dem THW für das Kirchturmkraxeln, dem 
Landwirt Aurel Hagen und masson für die Produktion.  
 
Das Engagement aller Beteiligten und die monatelange Vorbereitung sind  
der schönste Beweis, dass die Stralsunderinnen und Stralsunder wissen,  
worauf es in der Hansestadt am meisten ankommt: den Zusammenhalt.  
 
Der Oberbürgermeister betont, dass dieser auch weiterhin benötigt wird. Denn er möchte 
nicht, dass sich die Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte spaltet. Und so sehr er sich 
wünsche, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen (denn die Wissenschaft bleibt im-
mer der bessere Berater), so sehr wünscht er sich auch, dass jede und jeder für sich persön-
lich entscheiden kann – ohne Angst vor Verurteilung und Ausgrenzung. 
Die Stralsunder Sterne strahlen jedenfalls für alle – und zwar bis Maria Lichtmess am 2. Feb-
ruar 2022. 
 
Letztes Jahr konnte beim großen Fotowettbewerb „Stadt der Sterne“ ein großartiges Sieger-
foto gekürt werden. Es wurde aber auch ein großartiger Film produziert, den er den Anwe-
senden heute erstmals zeigen wird und den es bald auch auf der städtischen Website geben 
wird. 
 
Der Oberbürgermeister freut sich auf die gemeinsame Weihnachtszeit am Strelasund –  
mit den Stralsunder Sternen, mit dem ältesten Weihnachtsmarkt im Ostseeraum  
und mit einem besonderen Feuerwerk zum Jahreswechsel. 
  
 
zu 7 Anfragen 
 
zu 7.1 zum ehemaligen Springbrunnen Rathausplatz 

Einreicher: Michael Philippen 
Vorlage: kAF 0123/2021 

 
Anfrage:  
 

1. Sind die Teile des ehemaligen Springbrunnens auf dem Rathausplatz von der Han-
sestadt Stralsund eingelagert worden? 
 

2. Wenn ja, besteht eine Möglichkeit diese bei der Neugestaltung des Neuen Marktes zu 
integrieren? 
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Herr Dr. Raith beantwortet die kleine Anfrage wie folgt: 
 
Der ehemalige Springbrunnen auf dem Rathausplatz wurde in Vorbereitung auf die archäo-
logischen Grabungen 2006 durch die Hansestadt abgebaut. Die „Kristalle“ waren bereits 
durch Frost zerstört, so dass die Bestandteile des Brunnens entsorgt werden mussten.  
Eine Integration der Teile in die Neugestaltung des Neuen Marktes ist daher nicht möglich.  
 
Das aus dem Siegerentwurf des Wettbewerbs in die weitere Planung übergeleitete Konzept 
zur Umgestaltung des Stadtraums Neuer Markt sieht auch eine Wasserfläche bzw. ein Was-
serspiel am Standort des ehemaligen neuen Rathauses vor. In Abstimmung mit der Stadt 
verfolgt der Planer hier die Ausbildung in einer zeitgemäßen Gestaltung, die auch klima-
schutzbezogene Aspekte mit in den Blick nimmt und sich so als Alleinstellungsmerkmal auf 
dem Neuen Markt präsentiert.  
 
Da der ehemalige Rathausbrunnen insbesondere als bespielbare Attraktion bei Kindern und 
bei zahlreichen Stralsundern sehr beliebt war, soll an diese Idee wieder angeknüpft werden. 
Derzeit prüft die Verwaltung verschiedene Standortoptionen für Brunnen außerhalb der Alt-
stadt, u.a. auf dem Ventspils- und auf dem Regenbogen-Platz in Knieper West. Für beide 
Plätze wäre die Aufwertung durch einen Brunnen vorstellbar, der als Anziehungspunkt Be-
gegnung, Spiel und Interaktion fördert. 
 
Herr Phillipen dankt für die Beantwortung, er hat keine Nachfrage. 
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
 
 
zu 7.2 Erhalt Stralsunder Flohmarkt 

Einreicher: Michael Adomeit 
Vorlage: kAF 0122/2021 

 
Anfrage: 
 
Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, eine Lösung betreffend der Öffnungszeiten von 
Flohmärkten auf dem Gebiet der Hansestadt Stralsund zu finden? 
 
Herr Tanschus beantwortet die kleine Anfrage wie folgt: 
 
Gem. § 5 Absatz 1 Nr. 2 Feiertagsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FTG M-V) sind an 
Sonn- und Feiertagen während der Hauptzeit des Gottesdienstes, von 6.00 Uhr bis 11.30 
Uhr sowie am 24. Dezember ab 13.00 Uhr, alle der Unterhaltung dienenden öffentlichen 
Veranstaltungen, bei denen nicht ein höheres Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volks-
bildung vorliegt, verboten. Hierunter fallen auch die Flohmärkte. Ein Ausnahmetatbestand 
sieht das Gesetz nicht vor, sodass Flohmärkte an Sonntagen erst ab 11:30 Uhr öffnen dür-
fen.  
 
Da durch den Veranstalter auf die Problematik wiederholt und sehr eindringlich hingewiesen 
wurde, hat die Gewerbebehörde bereits mehrfach, zuletzt am 12. Oktober bei ihrer zuständi-
gen Fachaufsicht, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, vorgesprochen, 
auf die Problematik hingewiesen und eine Lösung erbeten. Im letzten Gespräch am 12. Ok-
tober wurde von Seiten des Ministeriums zugesichert, dass das Anliegen an das für das Fei-
ertagsrecht zuständige Ressort, dem Justizministerium, übergeben wird. 
 
Auch wenn der Oberbürgermeister das Anliegen des Veranstalters sehr gut nachvollziehen 
kann, bleibt lediglich abzuwarten, bis eine Änderung des Feiertagsgesetzes durch das ge-
setzgebende Organ, den Landtag vorgenommen wurde.  
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Herr Adomeit erkennt an, dass die Stadt sich bemüht, merkt aber an, dass in andern Ge-
meinden kulanter verfahren wird.  
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
 
 
zu 7.3 E-Mobilität im öffentlichen Nahverkehr 

Einreicher: Birkhild Schönleiter 
Vorlage: kAF 0124/2021 

 
Anfrage: 
 
Wie viele Elektrobusse gibt es im Stadtverkehr und wie viele sind geplant? 
 
Herr Bogusch antwortet wie folgt: 
 
Zunächst weist der Abteilungsleiter darauf hin, dass die Zuständigkeit für den öffentlichen 
Nahverkehr beim Landkreis Vorpommern-Rügen und nicht bei der Hansestadt Stralsund 
liegt. 
 
Auf Nachfrage beim Landkreis und bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH 
(VVR) wurde mitgeteilt, dass der VVR im Stadtgebiet keine Elektrobusse einsetzt und ge-
genwärtig auch nicht die Anschaffung von Elektrobussen geplant ist. 
 
Es gibt keine Nachfrage. 
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
 
 
zu 7.4 zum Zustand des Knieperteiches 

Einreicher: Ute Bartel, SPD-Fraktion 
Vorlage: kAF 0129/2021 

 
Anfrage:  
 

1. Wie konnte es zur zunehmenden Versandung des Knieperteiches kommen? 
 

2. Seit wann ist diese Entwicklung bekannt und warum wurde nichts unternommen, um 
die zunehmende Versandung zu verhindern? 
 

3. Was beabsichtigt die Stadt, um dieser Entwicklung in Zukunft entgegenzuwirken? 
 
 
Herr Dr. Raith antwortet wie folgt: 
 
Zu 1. 
Da es sich beim Knieperteich, wie bei den Stadtteichen generell, um ein vor rund 700 Jahren 
künstlich angelegtes Gewässer handelt, unterliegt er natürlichen Verlandungsprozessen. 
Schon im Mittelalter und auch in späteren Zeiten wurden die Stadtteiche wegen Verkrautung 
und Verlandung wiederkehrend abgelassen und ausgebaggert. Weitere Entschlammungen 
fanden im 19. und 20. Jahrhundert statt. Zeitungsartikel aus den 1970er Jahren belegen, 
dass der Knieperteich teilweise nur 10 cm Wassertiefe und bei niedrigem Wasserstand grö-
ßere Schlammbänke aufwies. Die letzte Ausbaggerung fand Anfang der 1970erJahre statt. 
 
In heutiger Zeit sind derartige Ausbaggerungen aufgrund umwelt- und naturschutzrechtlicher 
Restriktionen nicht möglich. So werden Entschlammungen aus gewässerökologischer Sicht 
seitens des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Stralsund – StALU Vorpom-
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mern bislang äußerst kritisch gesehen und abgelehnt. Weiterhin gibt es biotopschutzrechtli-
che und artenschutzrechtliche Hindernisse. 
Seit 1994 erfolgt ein regelmäßiges Monitoring zur Wasserqualität der Stadtteiche durch das 
StALU. Daraus geht für den Knieperteich hervor, dass es auch hier zu hohen Nährstoffein-
trägen aus den zulaufenden Gräben (Mühlgraben, Kronenhalsgraben) kommt. Hierdurch 
wird das Problem der Verlandung verstärkt. Aufgrund des großen landwirtschaftlichen Ein-
zugsgebiets der Gräben, das großflächig außerhalb des Stralsunder Stadtgebietes liegt, hat 
die Stadt hier nur sehr begrenzte Einflussmöglichkeiten. 
 
Zu 2. 
Das Problem einer Verlandung der Stadtteiche ist seit ihrer Entstehungszeit bekannt. Die 
damit einhergehende Beeinträchtigung der Wasserqualität ist seit Mitte der 1990er Jahre in 
den Fokus gerückt. Die Stadt hat seitdem zahlreiche Anstrengungen unternommen, diesen 
Tendenzen entgegenzuwirken. Insbesondere aus denkmalschutzrechtlichen Gründen sollen 
die Teiche als Gewässer erhalten werden. Als Bestandteil des Denkmals Stadtbefestigung 
und als Teil der Stralsunder Altstadt prägen die Stadtteiche ihre einzigartige Insellage und 
rechtfertigen auch damit den Schutz als UNESCO Welterbestätte. Im Rahmen des Lan-
desparkprogramms 1998 wurde für den Knieperteich der Schwerpunkt Denkmalpflege fest-
gesetzt. Darauf aufbauend wurde in den Jahren 2004 bis 2019 eine Vielzahl von Maßnah-
men zur denkmalgerechten Wiederherstellung der Uferbereiche des Knieperteichs umge-
setzt. Das Pflegekonzept für den Knieperteich (2019) beinhaltet auch gewässerseitige Maß-
nahmen. 
 
Zudem sind in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen an den Zuflüssen durchgeführt 
worden, um die Nährstoffbelastungen zu reduzieren. Hierzu zählen die Erstellung und Um-
setzung von Sanierungskonzepten, Neutrassierungen von Teilabschnitten, die Anlage von 
Uferrandstreifen und Gehölzpflanzungen, zum Beispiel: 

 Sanierungskonzept Stralsunder Mühlgraben 

 Sanierungskonzept Kronenhalsgraben 

 Neutrassierung des Stralsunder Mühlgrabens nördlich der Kleingartenanlage Ke-
dingshagen 

 Anlegen von Uferrandstreifen und Gehölzpflanzungen am Stralsunder Mühlgraben im 
Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen 

 Ergänzung der Bepflanzung des Kronenhalsgrabens am Schwarzen Weg. 
 

 
Zu 3. 
Das Pflegekonzept für den Knieperteich wird in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde 
sukzessive umgesetzt. Zu den gewässerseitigen Pflegemaßnahmen (z. B. jährliche Röh-
richtmahd im Turnus, Biomassenentnahme) unter Beachtung von Vorgaben zum Arten-
schutz konnte mit der Unteren Naturschutzbehörde eine Einigung erzielt werden.  
 
Eine Entschlammung des Knieperteichs ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der um-
weltrechtlichen Restriktionen nicht vorgesehen. Entgegen stehen außerdem die zu erwar-
tenden sehr hohen Kosten, voraussichtliche Maßnahmen zur Kampfmittelbeseitigung und 
technologische Schwierigkeiten bei der Umsetzung mangels geeigneter Flächenpotenziale 
für Lagerung und Behandlung des entnommenen Sediments.  
Eine Entschlammung ist auch wenig zielführend, wenn die externen Nährstoffeinträge über 
die Zuflüsse weiterbestehen. 
Aktuell wird angestrebt, durch eine Biomasseentnahme (insbesondere Röhrichtmahd) der 
Verlandung entgegenzuwirken. Diese setzt ein naturschutzrechtliches Einvernehmen voraus. 
Weiterhin werden die Anstrengungen zur Verringerung der Nährstoffeinträge aus den Zuflüs-
sen auch in Zukunft fortgesetzt. Nach Vorliegen des Monitorings zur Wasserqualität der 
Stadtteiche auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse von 2019 möchte die Stadt sich 
mit dem StALU zum weiteren Vorgehen abstimmen.  
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Frau Bartel dankt für die Ausführungen. 
 
Es gibt keine Nachfrage. 
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
 
 
zu 7.5 zu den Parkplätzen am Frankendamm 

Einreicher: Mathias Miseler, SPD-Fraktion 
Vorlage: kAF 0130/2021 

 
Anfrage: 
 
1. Seit wann, wie viele und warum sind einige Parkplätze parallel zum Frankendamm durch 

Betonbarrieren gesperrt? 

 
2. Warum werden diese Flächen nicht gereinigt? 

 
3. Sind die Betonbarrieren die endgültige Lösung oder sieht die Verwaltung hier langfristig 

eine andere Lösung? 

 
Herr Bogusch antwortet wie folgt: 
 
In 2018 wurde ein Parkplatz in Höhe Frankendamm 39 zunächst mit Betonelementen ge-
sperrt und anschließend zurückgebaut. Weiterhin wurden im Frühjahr 2019 zwei weitere 
Parkplätze, zum einen an der Einmündung der Straße Zur Sackgasse und zum anderen bei 
der gegenüberliegenden Grundstückszufahrt mit Betonelementen gesperrt. 
 
Die Stadt hatte Hinweise aus der Bevölkerung bekommen, dass die Parkplätze die Einsicht 
in den Frankendamm von den einmündenden Straßen bzw. Grundstückszufahrten erhebli-
chen behindern und so zu einer Verkehrsgefährdung führen. Dies hatte auch zu mindestens 
einem Verkehrsunfall geführt. Die Sperrung mit den Betonelementen stellt eine Übergangs-
lösung dar, die wegen der schnellen Realisierbarkeit erfolgte. Spätestens in der ersten Jah-
reshälfte 2022 sollen die Parkplätze zurückgebaut werden, um den gestalterischen Miss-
stand zu beseitigen. 
 
Die Reinigungspflicht für die gesperrten Parkplätze obliegt gemäß Straßenreinigungssatzung 
den anliegenden Grundstückseigentümern.  
 
Der Einreicher hat keine Nachfrage. 
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
 
 
zu 7.6 zur Situation am Strandbad 

Einreicher: Dr. Heike Carstensen, SPD-Fraktion 
Vorlage: kAF 0131/2021 

 
Anfrage: 

 
1. Wie viele Polizeieinsätze am Strandbad waren in diesem Jahr nötig und aus welchen 

Gründen? 
2. Wie beurteilt die Verwaltung die diesbezügliche Situation am Strandbad? 
3. Welche Maßnahmen gedenkt die Stadt zu unternehmen, um die Situation zu verbes-

sern? 
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Die Anfrage beantwortet Herr Tanschus wie folgt: 
 
Zu 1. 
Es kam in diesem Kalenderjahr bisher zu 58 Einsätzen der Polizei am Strandbad. 17 Einsät-
ze dienten der reinen Gefahrenabwehr. Bei 39 Einsätzen wurden Straftaten festgestellt bzw. 
aufgenommen. Die häufigsten Straftaten waren Diebstähle, Sachbeschädigungen, Verstöße 
gegen das Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzungen und gefährliche Körperverletzun-
gen.  
Bei zwei Einsätzen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen. 
 
Zu 2.  
Die Verwaltung erkennt den Wunsch junger Menschen sich zu treffen und gemeinsam zu 
feiern an und sieht die Notwendigkeit, geeignete Orte dafür vorzusehen.  
 
Allerdings werden die Partys am Strandbad mit Sorge betrachtet, da es dort wiederholt zu 
Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz sowie zu strafrechtlichen Handlungen gekommen 
ist.  
 
Zu 3.  
Im Rahmen der Coronapandemie und der damit verbundenen Schließung aller Clubs und 
Diskotheken kam es nicht nur in der Hansestadt zu einer Verlagerung entsprechender priva-
ter Feiern in den öffentlichen Raum. Diesen Bedarf, insbesondere auch für die Gruppe der 
u18- und u16jährigen, hat der Oberbürgermeister erkannt und setzt sich dafür ein, entspre-
chende Angebote zum Feiern wieder zu schaffen.  
 
Zur Verbesserung der Situation direkt im Strandbad gab es bereits erste Abstimmungen zwi-
schen dem Ordnungsamt, der Polizei, dem Amt für Schule und Sport, dem Amt für Planung 
und Bau, dem Amt für stadtwirtschaftliche Dienste, der SIC GmbH als Betreiber des Strand-
bades und dem Jugendamt des Landkreise Vorpommern-Rügen.  
 
Im Ergebnis der Beratung wird derzeit die Verbesserung der Beleuchtung im Strandbereich 
geprüft. Für alle weiteren Lösungsansätze benötigt die Hansestadt die Unterstützung des für 
die Jugendplanung und Jugendarbeit zuständigen Jugendamtes des Landkreises und ent-
sprechender Träger in der Hansestadt. Sinnvoll ist sicherlich die Schaffung eines sicheren 
Anlaufpunktes im Strandbad für die Jugendlichen an den Wochenenden. Aber auch die Prä-
ventionsprojekte in den Schulen müssen nach den Einschränkungen, welche die letzten zwei 
Jahre mit sich gebracht haben, wieder intensiviert werden. Hierzu sind aber noch weitere 
konkretisierende Abstimmungen zwischen den Beteiligten erforderlich. Um dies zu unterstüt-
zen hat sich der Oberbürgermeister mit einem Schreiben an die zuständige Beigeordnete 
des Landkreises Vorpommern-Rügen gewandt.  
 
Frau Dr. Carstensen hat keine Nachfrage. 
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
 
 
zu 7.7 zur Entwidmung der Lokschuppen 

Einreicher: Thomas Schulz, Fraktion Bürger für Stralsund 
Vorlage: kAF 0139/2021 

 
Anfrage:  
 

Sieht die Verwaltung Chancen auf die Deutsche Bahn als Veräußerer der Lokschuppen 
Einfluss zu nehmen, dass der entsprechende Grundstückskomplex sehr schnell zu be-
planen ist? 
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Herr Dr. Raith antwortet wie folgt: 
 
Die Entwidmung als Freistellung von Bahnbetriebszwecken ist als Verfahren in § 23 Allge-
meines Eisenbahngesetz (AEG) geregelt. Demnach stellt die zuständige Planfeststellungs-
behörde für Grundstücke, die Betriebsanlage einer Eisenbahn sind oder auf denen sich Be-
triebsanlagen einer Eisenbahn befinden, auf Antrag des Eisenbahninfrastrukturunterneh-
mens, des Eigentümers des Grundstücks oder der Gemeinde, auf deren Gebiet sich das 
Grundstück befindet, die Freistellung von den Bahnbetriebszwecken fest, wenn kein Ver-
kehrsbedürfnis mehr besteht und langfristig eine Nutzung der Infrastruktur im Rahmen der 
Zweckbestimmung nicht mehr zu erwarten ist. Satz 1 gilt auch für Grundstücke, auf denen 
sich keine Betriebsanlage mehr befindet. Für die Freistellungsentscheidung ist die vollstän-
dige oder teilweise Beseitigung von nicht betriebsnotwendigen Eisenbahnanlagen aber keine 
zwingende Voraussetzung.  
Die Voraussetzungen für die Freistellung wurde mit dem Grenztermin, d.h. der lagegetreuen 
Bestimmung der Abgrenzung des neu zu bildenden Flurstücks, bereits geschaffen. Sobald 
die Flurstücksbildung katastertechnisch abgeschlossen ist, wird die LEG als Grundstücksei-
gentümerin auch die weiteren Schritte einleiten. 
Auch wenn die eisenbahnrechtliche Widmung damit noch bestandskräftig ist, hindert dies 
nicht die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens. Nur der Abschluss, d.h. der Eintritt der 
Rechtswirksamkeit der Festsetzungen eines Bebauungsplans, kann erst erreicht werden, 
wenn die eisenbahnrechtliche Fachplanungshoheit durch die Freistellungsentscheidung be-
endet wurde.  
Angesichts der regulären Dauer eines Bauleitplanverfahrens besteht nach derzeitiger Ein-
schätzung der Verwaltung ausreichend Zeit für das Entwidmungsverfahren. 
 
Es gibt keine Nachfrage. 
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
  
 
zu 7.8 Verkehrszählung Wasserstraße 

Einreicherin: Anett Kindler, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI 
Vorlage: kAF 0125/2021 

 
Anfrage: 
 

1. Wann hat die letzte Verkehrszählung in der Wasserstraße stattgefunden und welche 

Ergebnisse hat diese gebracht? 

 
2. Haben die Ergebnisse der Verkehrszählungen Einfluss auf das derzeit neu entste-

hende Verkehrskonzept, und wann ist mit der nächsten Zählung zu rechnen? 

 
3. Was haben die bisherigen verkehrsberuhigenden Maßnahmen in der Wasserstraße 

gebracht? 

 
 
Die kleine Anfrage wird durch Herrn Bogusch wie folgt beantwortet: 
 
Im Auftrag der Hansestadt Stralsund wird gegenwärtig die Fortschreibung des Verkehrskon-
zeptes Altstadt erstellt. Bestandteil der Fortschreibung ist eine Verkehrsanalyse, die eine 
Zählung des Verkehrsaufkommens enthält. Diese Verkehrszählung wurde im Oktober 2020 
durchgeführt, somit in einem Zeitraum, in dem vergleichsweise geringe Auswirkungen durch 
die Corona-Pandemie vorhanden waren.  
 
Im Ergebnis der Zählung wurde u. a. in der Wasserstraße zwischen Badenstraße und Heil-
geiststraße ein werktägliches Verkehrsaufkommen von 4808 Kfz ermittelt. Es zeigt sich, dass 
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die bisherigen Maßnahmen zu keiner deutlichen Verkehrsreduzierung geführt haben, so 
dass bei der Bearbeitung der Fortschreibung des Verkehrskonzeptes Altstadt auch weiterhin 
das Thema Verkehrsberuhigung Wasserstraße und Straße Am Fischmarkt mit berücksichtigt 
wird. 
 
Da die Verkehrssituation in der Wasserstraße hinlänglich bekannt ist, sind gegenwärtig keine 
weiteren Zählungen geplant. 
 
Frau Kindler erkundigt sich, ob eine Aussage dazu getroffen werden kann, wann entlastende 
Maßnahmen umgesetzt werden können. Sie betont, dass Radfahrer/innen auf der Wasser-
straße sehr vorsichtig und vorausschauend unterwegs sein müssen. Weiter erkundigt sie 
sich, ob die bisher ergriffenen Maßnahmen wieder zurückgebaut werden, da diese für Rad-
fahrende eher hinderlich sind und keine Verbesserung gebracht haben.  
 
Herr Bogusch sieht verkehrsberuhigende Effekte durch das bisher Umgesetzte, außerdem 
wurden zusätzliche Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen. Auch wenn keine merkliche 
Verkehrsberuhigung erreicht werden konnte, soll kein Rückbau erfolgen. Es muss sich im 
Zusammenhang mit der Fortschreibung des Verkehrskonzeptes Altstadt überlegt werden, 
wie mit dem Fahrradverkehr insgesamt in der Hansestadt umgegangen werden soll.   
 
Der Oberbürgermeister weist darauf hin, dass die Bürgerschaft die vorgelegten Konzepte 
beschließt.  
 
Frau Kindler erfragt, wann mit einem Konzept zu rechnen ist. Herr Bogsuch erklärt, dass sich 
das Konzept derzeit in Erarbeitung befindet. Er geht davon aus, dass dieses zum Ende der 
ersten Jahreshälfte 2022 vorgestellt werden kann.  
 
Herr Suhr erfragt, ob es in dem überarbeiteten Konzept weitergehende Maßnahmen geben 
wird, als die vor einigen Jahren vorgestellten (Tempo 20 Zone, Teilsperrung der Straße).  
Außerdem erkundigt er sich, wie die Verwaltung mit den errichteten Fahrradabstellplätzen 
schräg gegenüber des Alten Zollhauses in der Nähe des Wasserstoffs umgehen wird. Die 
Fraktion hat mehrfach Hinweise erhalten, dass dort eine Gefahrenstelle für Radfahrer ent-
standen ist.  
 
Herr Bogusch erklärt, dass der Gehweg durch das Alte Zollhaus schlecht einsehbar ist und 
an dieser Stelle ein relativ hohes Verkehrsaufkommen herrscht. Durch die Fahrradabstellan-
lagen sollte ein geschützter Bereich geschaffen werden, an dem der Fußgänger die Straße 
queren kann. Es ist notwendig Kompromisse mit Vor- und Nachteilen für unterschiedliche 
Verkehrsteilnehmer zu finden. Herr Bogusch ist der Auffassung, dass die Vorteile bei der 
getroffenen Maßnahme überwiegen.  
 
Zur ersten Frage von Herrn Suhr führt Herr Bogusch aus, dass mit der Sperrung der Straßen 
ein sehr weitreichender Vorschlag eingereicht wurde. Mit geringeren Maßnahmen konnte 
keine Verbesserung erzielt werden, so dass auch im überarbeiteten Konzept wahrscheinlich 
erneut auf diesen Vorschlag zurückgegriffen werden wird.  
 
Herr Dr. Zabel teilt mit, dass seine Fraktion sich schon länger im Austausch mit der Verwal-
tung befindet, um die Situation in den beiden genannten Straßen zu verbessern Er ist zuver-
sichtlich, dass mit den erarbeiteten Vorschlägen mehrheitsfähige Beschlüsse herbeigeführt 
werden können.  
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
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   zu 7.9 Entwicklung der stadteigenen Flächen auf Ummanz 
Einreicherin: Josefine Kümpers, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE 
PARTEI 
Vorlage: kAF 0127/2021 

 
Anfrage: 
 

1. Über welche Flächen verfügt die Hansestadt Stralsund auf der Insel Ummanz/Rügen, 

und wie werden diese genutzt?  

2. Gibt es stadteigene Flächen auf der Insel Ummanz und in den umliegenden Ortstei-

len, die zukünftig bebaut werden sollen, bzw. auf denen beabsichtigt ist, planerische 

Voraussetzungen für eine Bebauung zu schaffen?  

3. Wie hoch ist der Wert der stadteigenen Flächen auf Ummanz?  

 

Herr Dr. Raith beantwortet die kleine Anfrage wie folgt: 

Die Hansestadt Stralsund besitzt auf Ummanz 488,9 ha Ackerflächen, 787,5 ha Grünlandflä-
chen, ca. 317 ha Wald und 120,3 ha Unland. Die Acker- und Grünlandflächen werden land-
wirtschaftlich und die Waldflächen forstwirtschaftlich genutzt. 

Darüber hinaus gibt es 40 Erbbaupachtverträge zum Wohnen oder zur gewerblichen Nut-
zung, 45 Pachtverträge für Gärten, zur Arrondierung von Wohngrundstücken sowie für Grün-
flächen und vier Pachtverträge zu Angelzwecken. 

In der Regel besteht für stadteigene, unbebaute Flächen auf der Insel Ummanz und in den 
umliegenden Ortsteilen kein Baurecht. Es ist seitens der Hansestadt gegenwärtig nicht be-
absichtigt, planerische Voraussetzungen für eine Bebauung anzustreben. 

Der Wert der stadteigenen Flächen auf Ummanz beträgt etwa 31 Millionen Euro. 

 
Es gibt keine Nachfrage. 
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
   
 
zu 7.10 Smart-City-Ranking 2021 

Einreicher: Robert Gränert, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI 
Vorlage: kAF 0128/2021 

 
Anfrage: 
 
1. Wie bewertet die Verwaltung das Ergebnis des Smart-City-Ranking 2021, in dem die Han-
sestadt Stralsund lediglich Platz 362 von 403 einnimmt. 
 
2. In welchen Bereichen sieht die Verwaltung Handlungsbedarf und wie soll dieser umge-
setzt werden? 
 
Es antwortet Herr Drescher von der SWS GmbH: 
 
Zu 1.  

Das Thema Smart City ist ein weites Feld von digitaler Bildung und Verwaltung über neue 
Mobilität und Quartiersentwicklung bis zu digitalen Infrastrukturen. Es ist ein Veränderungs-
prozess der gemeinsam von Verwaltung und kommunalen Unternehmen, sowie letztendlich 
den Bürgern mitgestaltet werden muss. Den Stadtwerken kommt dabei deutschlandweit eine 
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besondere Rolle zu. In Stralsund gibt es zu diesem Themenbereich seit einiger Zeit intensive 
Abstimmungen der Stadtwerke Stralsund GmbH und mit verschiedenen Ämtern der Stadt-
verwaltung. 

Die Außenwahrnehmung der Hansestadt Stadt ist sehr wichtig, darum wurde das Studiener-
gebnis analysiert. Auf direkte Rückfrage bei den Studienautoren wurde klar, dass die Studie 
auf Internet-Recherche von studentischen Mitarbeitern basiert. Nur was Online gefunden 
wurde, wird berücksichtigt. Weitere Details zum Beispiel ein Vergleich zur Nachbarstadt 
Greifswald kann nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Beratungsprojekts ausgewertet wer-
den. 

Trotz der leichten Verbesserung um 25 Plätze im Vergleich zum Vorjahr spiegelt die aktuelle 
Bewertung den Sachstand in Stralsund nicht angemessen wieder. 

So gibt es für vielen Bereiche Erfolge aus dem Vergangenen und diesem Jahr.  

 Verwaltung (KfZ-Zulassung, Stadtbibliothek Online, Kita Portal und das Bürgerportal 
OpenR@thaus mit diversen Melde- und Standesamtsleistungen) 

 Mobilität (Handy-Parken, Corporate Car Sharing bei den Stadtwerken) 

 Bildung (Abschluss Glasfaseranschlüsse Schulen und WLAN in 2021, Bildungsange-
bote, wie BitKoeppe der IT Lagune) 

 Energie und Umwelt (Online Antrag zum Hausanschluss) 

Um nur einige zu nennen. 

Die wesentliche Erkenntnis ist somit, dass viele gute Maßnahmen umgesetzt wurden, welche 
objektiv eine bessere Bewertung rechtfertigen. Gleichzeitig kann die Kommunikation der vie-
len Einzelmaßnahmen in Stralsund weiter verbessert werden. 

Zu 2.  

Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Es muss ein echter Mehrwert für die Nutzer entstehen. 
Hier sind Bürger, Unternehmer aber auch Gäste der Hansestadt zu berücksichtigen. 

Als Grundlage ist der Ausbau der digitalen Akte, der gemeinsame Ausbau einer IT Plattform 
und der Ausbau des Bürgerportals OpenR@thaus fest eingeplant. Die Umsetzung erfolgt 
durch die IT Bereiche. Hieraus ergeben sich Arbeitserleichterungen für die Mitarbeiter und 
eine beschleunigte Bearbeitung für die Bürger. 

Darüber hinaus werden die stadtweiten Maßnahmen konsolidiert und ein zielgerichteter Be-
teiligungsprozess muss beginnen. Diese Umsetzung wird durch Personalaufbau bei den 
Stadtwerken Stralsund und durch die Unterstützung einer Medienagentur erfolgen. Als Er-
gebnis entsteht ein Konzept mit Förderpotential. 

Herr Suhr erkundigt sich, wo die größten Lücken bzw. Bedarfe gesehen werden.  
Herr Drescher erklärt, dass versucht wurde, sich dem Ergebnis der Studie sachlich zu nä-
hern. Das Angebot, umgesetzte Punkte nachzuliefern, wurde von den Studienbetreibern ab-
gelehnt, da diese nicht online zu finden sind.   
 
Herr Drescher betont, dass es viele Ideen gibt, aber keine automatische Wirtschaftlichkeit 
erzeugt wird. So müssen Ideen mit einem entsprechenden Nutzen entwickelt und mit Part-
nern zusammen umgesetzt werden. Die Arbeit ist auf einem guten Weg und die erforderli-
chen Abstimmungen für neue Projekte laufen.  
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
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 zu 7.11 Umsetzung bei inklusiven Spielgeräten 
Einreicherin: Petra Voß, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI 
Vorlage: kAF 0134/2021 

 
Anfrage:  
 

1. Wie hat die Stadt konkret den Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund 
(2021-VII-02-0446) umgesetzt, dass bei der Gestaltung von Spielplätzen darauf ge-
achtet wird, bedarfsgerechte und inklusive Spielgeräte zu integrieren? 

 
Herr Dr. Raith antwortet wie folgt: 
 
Über die Umsetzung des Beschlusses (2021-VII-02-0446) zum Spielraumentwicklungskon-
zept wurden der Präsident der Bürgerschaft am 27.10.2021 und die Fraktionen am 
02.11.2021 wie folgt informiert.  
 
Eine Fortschreibung der Spielraumentwicklungsplanung in der bisherigen Form wird nicht 
mehr erfolgen. Stattdessen ist es das Ziel der Stadtverwaltung, Leitbilder für die gesamte 
Stadt zu entwickeln und stadtteilbezogen anzupassen. Die Gestaltung einzelner Spielplätze, 
deren Einbettung in die Wohnumgebung und Ausstattung mit Geräten ist Aufgabe einer je-
weils konkretisierten bedarfsgerechten Objektplanung. Die Gestaltung von Spielplätzen mit 
der Aufstellung von bedarfsgerechten, integrativen Spielgeräten wird bereits umgesetzt. In 
der Bürgerschaft am 21.01.2021 wurde unter TOP Ö 7.12 darüber berichtet.  
Trotz der relativ geringen Anzahl der funktionsbeeinträchtigen Kinder (ca. 1,7 % der Kinder 
von 0-18 Jahren in Stralsund) ist die Stadt weiterhin engagiert, Angebote auch für diese Kin-
der zu unterbreiten. Bei der Neubetrachtung wird es sich um einen stetigen Prozess handeln.  
 
Frau Voß hätte sich eine Aufzählung der integrativen Spielgeräte und eine Auflistung, auf 
welchen Spielplätzen diese stehen, gewünscht. Sie fragt, ob es Gespräche mit betroffenen 
Eltern gibt und welche Maßnahmen zukünftig geplant sind.  
 
Herr Dr. Raith bietet eine schriftliche Beantwortung der Frage an.  
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
 
 
zu 7.12 Flächenverbrauch in Stralsund 

Einreicherin: Friederike Fechner, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE 
PARTEI 
Vorlage: kAF 0135/2021 

  
Anfrage:  
 

1. In welcher Größenordnung wurden Flächen im Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund 
innerhalb der letzten 15 Jahre in Siedlungs- und Verkehrsflächen umgewandelt? 

2. In welcher Größenordnung wurden Siedlungs- und Verkehrsflächen in Freiflächen 
umgewandelt und wie viel davon wurden in den letzten 15 Jahren entsiegelt? 

3. In welcher Größenordnung plant die Verwaltung die Ausweisung von Bau- und Ver-
kehrsflächen für Wohnen und Gewerbe in den nächsten fünf Jahren? 

 
Es antwortet der Leiter des Amtes für Planung und Bau: 

Dem Wunsch nach städtebaulichen Kennziffern wird gerne nachgekommen, soweit hierzu 
amtliche Daten vorliegen. Ausgegeben wurde jahresweise die Größe der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche, der darin enthaltenen Siedlungsfläche sowie der Wohnbaufläche, jeweils für 
die Kernstadt, die Umlandgemeinden sowie den Stadt-Umlandraum insgesamt (gemäß 
RREP 2010). 
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Da auch Siedlungsfreiflächen unter die Kategorie der Siedlungs- und Verkehrsflächen fallen, 
liegen zu Punkt 2) keine amtlichen Daten vor. "Fläche für Siedlung und Verkehr" und "ver-
siegelte Fläche" können nicht gleichgesetzt werden, da in die Fläche für Siedlung und Ver-
kehr auch unbebaute und nicht versiegelte Flächen eingehen, z. B. Sport-, Freizeit- und Er-
holungsflächen, Verkehrsbegleitflächen, Zier- und Nutzgärten. 

Damit hinsichtlich der Aussagekraft der Daten keine Missverständnisse auftreten, macht Herr 
Dr. Raith zu den Zahlen einige Anmerkungen: 

Hinweise zu den Daten: 

a) Die Daten sind in 2 getrennten Tabellen ausgegeben, da sich zum Stichtag 31.12.2016 
die Erhebungsmethode geändert hat. Während die Werte bis 2015 durch Auswertung 
der Automatisierten Liegenschaftsbücher (ALB) gewonnen wurden, basieren sie ab 
2016 auf dem Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) der Län-
der. Im Zuge der Umstellung wurde die Gesamtfläche der Hansestadt um 7 ha nach 
oben korrigiert. Die Korrektur von Einzelwerten kann dabei auch stärker zu Buche 
schlagen. Die beiden Datensätze sind damit nicht kompatibel! Daher muss die Zunahme 
für die Zeiträume 2011-2015 und 2016-2020 jeweils getrennt ermittelt und erst dann 
aufaddiert werden. 

b) 2020 wurde die Gebietsänderung mit Kramerhof statistisch wirksam. Dadurch wurden in 
Kramerhof gut 22 ha seit langem bestehende Siedlungs- und Verkehrsfläche ausge-
bucht (Hansedom, teilw. Strelapark) in Stralsund neu berücksichtigt. Um zu einer Aus-
sage über reale Veränderungen zu kommen, ist dieser rein statistische Effekt herauszu-
rechnen. 

Was also zeigen die Daten? 

- In den letzten 10 Jahren nahm die Siedlungsfläche in der Hansestadt um 13 ha zu. In 
den Umlandgemeinden fiel die Zunahme im gleichen Zeitraum mit 26 ha jedoch dop-
pelt so stark aus. Davon entfallen 25 ha allein auf die letzten 5 Jahre.  

- Die Wohnbaufläche nahm im gleichen Zeitraum in der Hansestadt um 22 ha zu, nicht 
zuletzt auch zulasten der Gewerbe- und Industrieflächen (d.h. aufgrund von Innen-
entwicklung). 

- Bezogen auf die Einwohner ist festzuhalten, dass Stralsunder mit 293 qm Siedlungs-
fläche je Einwohner gerade mal ein Viertel der Siedlungsfläche der Umlandeinwohner 
beanspruchen. 

- Gerade in den letzten Jahren nahmen die Einwohnerzahlen im Umland mit einem 
Zuwachs von 535 deutlich stärker zu als in der Hansestadt (Zuwachs 104 Einwoh-
ner). Dieses periphere Wachstum ist nicht nur fiskalpolitisch für die Hansestadt nach-
teilig, sondern auch ökologisch falsch. Zu der um ein Vielfaches höheren Flächenin-
anspruchnahme kommt ein ökologisch schlechteres Mobilitätsverhalten, auch wenn 
hierzu keine amtlichen Daten vorliegen (d.h. schlechterer Modal-Split, mehr Pkw-
km/Jahr+Einwohner, etc.). 

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie 

Die Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahr 2002 verfolgt eine nachhaltige Flächenpolitik mit 
dem gesetzten Ziel, die Inanspruchnahme neuer Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwe-
cke bis zum Jahr 2030 auf unter 30 ha je Tag zu begrenzen.  

Geht man davon aus, dass das in der Nachhaltigkeitsstrategie zugestandene Flächenwachs-
tum von 30 ha je Tag proportional zu den Einwohnern auf die Regionen zu verteilen ist, lässt 
sich für Stralsund folgende Rechnung aufmachen: 

Für die Hansestadt: 30ha/Tag * 365 Tage / 83.240.000 Einwohner * 60.000 Einwohner HST 
= 7,9 ha/Jahr 
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Für die Umlandgemeinden: 30ha/Tag * 365 Tage / 83.240.000 Einwohner * 19.000 Einwoh-
ner = 2,5 ha/Jahr 

Bei proportionaler Zuweisung gemäß Einwohneranteil ergibt sich aus dem 30 ha-Ziel für eine 
Stadt in der Größe Stralsunds ein jährlicher Entwicklungsspielraum von knapp 8 ha zusätzli-
che Siedlungs- und Verkehrsfläche. In den letzten 5 Jahren wurde nur etwas mehr als die 
Hälfte dessen in Anspruch genommen, in den 5 Jahren zuvor sogar erheblich weniger. Im 
Umland jedoch wurde der proportional zu der Einwohnerstärke heruntergebrochene Entwick-
lungsumfang deutlich überschritten, die Flächeninanspruchnahme liegt hier in etwa doppelt 
so hoch wie gemäß Nachhaltigkeitsziel anzustreben. 

Abschließende Aussagen über das durch die angestoßenen Bebauungspläne induzierte Flä-
chebwachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche sind derzeit noch nicht möglich. Hierzu 
einige Beispiele: 

 Der Bebauungsplan 3.7 (Gewerbegebiet Stralsund Süd) ersetzt zu einem Teil auch 
die nicht umsetzbaren Gewerbeflächen im Bebauungsplan 3.1. Die inzwischen 
grundbuchlich dem Naturschutz gewidmeten bzw. als Wald dauerhaft der Siedlungs-
entwicklung entzogenen Flächen sind im Kataster noch als Gebäude- und Freifläche 
Industrie und Gewerbe geführt. Mittelfristig wird hier eine Anpassung des Baurechts 
sowie der Nutzungsarteneistufung im ALKIS erfolgen müssen. Darüber hinaus ist für 
die angestrebten Gewerbeansiedlungen eher mit längeren Umsetzungszeiträumen 
bis zur vollständigen Bebauung zu rechnen. 

 Die mit dem Bebauungsplan 22 (ehem. Plattenwerk) überplante Freifläche mit Wald-
anteil wird statistisch aufgrund der Vornutzung vollständig als Siedlungsfläche geführt 
(Fläche besonderer funktionaler Prägung, Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche und 
Gebäude- und Freifläche Industrie und Gewerbe), so dass hier statistisch kein Flä-
chenverbrauch entsteht, eher eine Rückbuchung, wenn es geling, einen Teil des 
Waldes in die Entwicklung zu integrieren.  

 Gleiches gilt für den Bebauungsplan Nr. 72 für den Bereich der Sackgasse in der 
Frankenvorstadt. Auch hier wird es bei einem Erhalt des sog. „Weidenlochs“ zu einer 
gewissen Rückbuchung von Siedlungsfläche in Gehölz kommen. 

 Die Fläche des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 24 (LIW-Gelände) ist voll-
ständig als Siedlungs- und Verkehrsfläche erfasst. 

 Die anderen für Andershof vorgeschlagenen Bebauungspläne führen zu einem Zu-
wachs von geschätzt rund 36 ha. Verteilt auf den zur Umsetzung erforderlichen mehr-
jährigen Zeitraum steht die Entwicklung dem 30 ha-Ziel nicht entgegen. 
 

Allgemein ist festzustellen, dass das Nachhaltigkeitsziel auch zukünftig nicht zu erreichen 
sein wird, wenn sich die Oberzentren einer bedarfsorientierten Entwicklung verweigern. Das 
in Folge allenthalben zu beobachtende Ausweichen ins Umland führt vielmehr angesichts 
der dort ungünstigeren Siedlungsstrukturen unter dem Strich zu einem deutlichen „Mehrver-
brauch“ an Fläche. Nachhaltig ist nur ein qualitätsbewusster Umgang mit Siedlungsfläche. 
Ziel nachhaltiger Stadtentwicklung muss es daher sein, durch entsprechende Dichtevorga-
ben den Wert Siedlungsfläche je Einwohner auch zukünftig bei <300 qm / Einwohner zu hal-
ten bzw. Im Idealfall sogar bei entsprechendem Einwohnerwachstum tendenziell zu reduzie-
ren. 
 
Frau Fechner erkundigt sich, ob es Vergleichswerte zur Hansestadt Greifswald gibt. Herr Dr. 
Raith erklärt, dass die Daten für Greifswald in diesem Zusammenhang nicht betrachtet wor-
den sind. Er bietet aber an, diese nachzureichen. Er gibt den Hinweis, dass die Daten auf 
der Internetseite des statistischen Landesamtes abgerufen werden können.  
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Herr Suhr erkundigt sich, ob in der Verwaltung in Bezug auf die Nachhaltigkeitsstrategie eine 
Abwägung erfolgt, wenn es sich beispielsweise um eine Ackerfläche und nicht um eine klas-
sische Innenverdichtung handelt.  
 
Herr Dr. Raith erklärt, dass es sich meist um mehrjährige Projekte handelt, die bei einer 
Laufzeit von 10 Jahren eine Fläche von 80 ha für Stralsund ergeben. Diese Fläche wurde in 
den letzten Jahren in der Hansestadt bei weitem nicht in Anspruch genommen. Auch wenn 
Stralsund sich in den letzten Jahren nicht so stark entwickelt hat, ist eine Entwicklung in den 
Städten wichtig, da im Umland ohne Qualitätsziel entwickelt wird. Es müssen qualitätsvolle 
Baugebiete entwickelt werden, die zur Not auch auf Ackerflächen entstehen, wenn diese 
Qualitätsstandards erfüllen, die im Umland nicht erreicht werden können.  
Herr Suhr erfragt, ob die Verwaltung die Auffassung vertritt, dass für eine qualitativ hochwer-
tige Bebauung auch Ackerflächen genutzt werden, wie beispielsweise in Andershof.  
Herr Dr. Raith bestätigt, dass er diesen Standpunkt vertritt. Auf der Fläche erfolgt strukturier-
ter Wohnungsbau und es wird sich mit Fragen der fußläufigen Erreichbarkeit, der Nahver-
sorgung, des ÖPNV und der Vernetzung oder auch zur Energieversorgung auseinanderge-
setzt.   
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
   
 
zu 7.13 Sanierung Gehweg Heinrich-Heine-Ring 

Einreicher: Thoralf Pieper, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: kAF 0133/2021 

 
Anfrage: 
 

1. Wie ist der aktuelle Sachstand des Gehwegs Heinrich-Heine-Ring von Höhe Fried-
hofseinfahrt bis Kreisverkehr Knieper? 

2. Wann wurde dieser Abschnitt das letzte Mal auf Gefahrenstellen untersucht und wur-
den dabei Auffälligkeiten festgestellt? 

3. Welche Schritte sind geplant, um bis zur Sanierung die Benutzung des Gehwegs si-
cherer zu gestalten? 

 
Die Leiterin des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste beantwortet die Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1. und 2. 
Der Gehweg am Heinrich-Heine-Ring auf der Höhe Friedhofseinfahrt befindet sich in einem 
äußerst desolaten Zustand. Er wird regelmäßig vierteljährlich auf Gefahrenstellen kontrolliert 
und repariert. Aufgrund der besonderen Auffälligkeit wurde die Frequenz der Kontrollen in 
den letzten Monaten bereits erhöht. Bei konkreten Hinweisen durch Bürger werden Ausbes-
serungen umgehend vorgenommen. 
 
Zu 3. 
Im Heinrich-Heine-Ring wird der nördlich zwischen der Straße Am Heizwerk und der Hans-
Fallada-Straße liegende befestigte Weg nicht mehr als Gehweg saniert. Geplant ist, fahr-
bahnbegleitend an Stelle dieses Weges im Jahr 2023 einen Radweg mit finanziellen Mitteln 
aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" für Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur 
zu bauen. Bis dahin ist die Nutzung des Weges aus Sicherheitsgründen zu unterbinden. Ak-
tuell ist geplant, diesen Gehweg für die Fußgänger zu sperren.  
 
Fußgänger und auch Fahrradfahrer können den getrennten Geh- und Radweg auf südlicher 
Straßenseite nutzen. Der Radweg ist hier in beide Richtungen freigegeben. 
 
Perspektivisch erfolgt ein Gehwegneubau neben dem neuen Radweg in Abhängigkeit auch 
eines neuen Grünstreifens. 
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Herr Pieper hat keine Nachfrage. 
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
 
 
zu 7.14 Weihnachtliche Beleuchtung in der Heilgeiststraße 

Einreicherin: Ann Christin von Allwörden, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: kAF 0137/2021 

 
Anfrage: 
 

1. Wird in diesem Jahr in der Heilgeiststraße weihnachtliche Beleuchtung angebracht 

werden? 

Frau Waschki antwortet wie folgt: 

Die weihnachtliche Beleuchtung in der Heilgeiststraße wird noch in diesem Jahr, wie zu-
nächst geplant, an zwölf Standorten realisiert. 
 
Die Arbeiten werden voraussichtlich bis in die Adventszeit hinein andauern. Gründe sind die 
späte Haushaltsfreigabe in 2021 sowie lange Lieferzeiten für Materialien und Terminschwie-
rigkeiten der Handwerksbetriebe. 
 

Es gibt keine Nachfrage. 

 

Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  

 

 
zu 7.15 Beleuchtung und Zustand Bahnweg/Bahnhofstraße/Gentzkowstraße  

Einreicher: Daniel Ruddies, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: kAF 0142/2021 

 
Anfrage: 
 

1. Ist geplant, die Straßenbeleuchtung entlang der Fahrradstraße nach dem Spielplatz 

Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof auch zu erneuern? 

 

2. Warum wurde nach der Bautätigkeit der Fahrradstraße der Abzweig von der Gentz-

kowstraße in Richtung Bahnhof nach links nicht mit einer neuen gleichen Asphaltde-

cke ausgestattet? 

 

3. Wie möchte man die Einfahrt in die Fahrradstraße besser sichtbar machen, nach dem 

dort schon ein kleiner Sperrpfeiler umgefahren wurde? 

 

Herr Bogusch antwortet wie folgt: 

 

zu 1.: 
Die Beleuchtung in der Bahnhofstraße zwischen Tribseer Damm und Bahnweg soll ebenfalls 
erneuert werden. Hierzu läuft gegenwärtig das Vergabeverfahren, damit eine Realisierung im 
nächsten Jahr erfolgen kann. Die Lichtmasten werden in Abstimmung mit den Stadtwerken 
dabei technisch so aufgerüstet, dass sie auch als Ladestation für Elektrofahrzeuge dienen 
können. 
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zu 2. und 3.: 
Die Arbeiten an der Radroute Franken sind noch nicht abgeschlossen. So entsteht im nächs-
ten Jahr noch eine Aufenthaltsfläche am Frankenteich in Höhe der Kreuzung Gentzkowstra-
ße/Bahnhofstraße. In diesem Zusammenhang wird der noch nicht sanierte Abzweig von der 
Gentzkowstraße zum Bahnweg mit saniert. Auch werden noch zusätzliche Markierungs- und 
Beschilderungsarbeiten durchgeführt, um die Radroute besser kenntlich zu machen. 
 
Der Einreicher hat keine Nachfrage. 
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
  
 
zu 7.16 Zustand der Löschwasserentnahmestellen in der Hansestadt Stralsund 

Einreicher: Sebastian Lange Fraktion DIE LINKE. 
Vorlage: kAF 0141/2021 

 
Anfrage: 
 

1. Wie bewertet die Verwaltung den Zustand der Löschwasserentnahmestellen? 

- Hydranten 

- Löschwasserteiche 

- Zisternen 

 
2. Plant die Verwaltung aus dem Landesförderprogramm „Löschwasser marsch“ För-

dermittel zur Sanierung von Löschwasserteichen oder Zisternen zu akquirieren? 

 
Herr Bogusch antwortet wie folgt: 
 
zu 1 und 2: 
Der Löschwasserbedarf in der Hansestadt Stralsund wird grundsätzlich aus dem Trinkwas-
sernetz gedeckt. Die REWA mbH prüft in einem 2-jährigen Rhythmus alle Hydranten nach 
einem festgelegten Prüfprotokoll. Der Zustand der Hydranten entspricht den notwendigen 
technischen Anforderungen.  
 
Die Förderung dient anderen Löschwasserversorgungssystemen wie Zisternen, Löschwas-
serteichen, Löschwasserbrunnen oder Wasserentnahmestellen, für die seitens der Stadt kein 
Förderbedarf besteht. Somit ist eine Teilnahme am Förderprogramm nicht erfolgt. 
 
Es gibt keine Nachfrage. 
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
 
 
zu 7.17 

 
Vorbereitung auf den Winterdienst in Stralsund 
Einreicher: Bernd Buxbaum DIE LINKE. 
Vorlage: kAF 0136/2021 

 
Anfrage: 
 

c) Wie ist in diesem Jahr das Amt für stadtwirtschaftliche Dienste auf den Winterdienst 
vorbereitet? 

d) Ist es bei gegebener Wettersituation vorgesehen, dass die Einhaltung der Räum- und 
Streupflicht im Stadtgebiet kontrolliert wird? 

e) Werden die Rettungsmittel, insbesondere die Eisrettungsgeräte an den Stralsunder 
Teichen auf Vollständigkeit und Einsatzbereitschaft geprüft? Sind diese ausreichend 
vorhanden und einsatzbereit? 
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Frau Waschki beantwortet die Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1. 
Am 12.11.2021 erfolgte auf dem Gelände des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste die 
diesjährige Winterdienstabnahme der Technik. Der Straßenwinterdienst der Hansestadt 
Stralsund erfolgt auf ca. 90 km nach Straßenreinigungssatzung. Die Leistung wird mit sechs 
LKW mit Feuchtsalzstreuern und Schneeräumschildern ausgeführt. Hierzu werden zwei ei-
gene LKW verwandt sowie zwei gemietete Fahrzeuge und zwei Fahrzeuge von beauftragten 
Firmen. Zusätzlich wird ein kleiner LKW mit Feuchtsalzstreuer und Schneeräumschild für die 
Innenstadtstraßen und Sonderstrecken eingesetzt. Das Nebenstreckennetz der Straße wird 
durch zwei LKW mit Feuchtsalzstreuer und Schneeräumschild ausgeführt.  
 
Die Ampelstandflächen, Fußgängerüberwege, Querungshilfen und Treppen werden mit drei 
kleinen LKW mit je vier Arbeitskräften im manuellen Räum- und Streudienst bearbeitet. Bus-
wartebereiche des ÖPNV werden durch manuellen Räum- und Streudienst abgesichert. Der 
Gehbahndienst in der Hansestadt Stralsund ist in neun Streupläne eingeteilt. Davon ist Plan 
1 in Eigenleistung Bauhof, Pläne 2 – 9 durch zwei beauftragte Unternehmen durchzuführen. 
 
Die Hansestadt Stralsund besitzt zwei Salzsilos mit einer Kapazität von je 72 t Streusalz. 
Zusätzlich sind 50 t Big Bags eingelagert. Darüber hinaus besitzt die Hansestadt eine Sol-
eaufbereitungsanlage für 10.000 l. Für den Gehbahndienst wurden in der Kieshalle 600 t 
Streusand eingelagert. Einsatzkräfte der Hansestadt Stralsund: 80 Beschäftigte, davon auf 
dem Bauhof 59 Frauen u. Männer und weitere 21 Arbeitskräfte aus anderen Ämtern der 
Hansestadt Stralsund, die Anliegerpflichten erfüllen. 
 
Zu 2. 
Die Einhaltung der Straßenreinigungspflicht gemäß Straßenreinigungssatzung der Hanse-
stadt Stralsund – und hierzu gehört die Räum- und Streupflicht im Winter – wird von einem 
Mitarbeiter der Abt. Straßen und Verkehrslenkung ganztägig kontrolliert 
 
Zu 3. 
Zwischen der Abt. Liegenschaften der Hansestadt Stralsund und den Stralsunder Werkstät-
ten besteht ein Vertrag, der die Ausstattung mit Eisrettungsgeräten vorsieht, aber auch die 
Kontrolle auf Vollständigkeit und Einsatzbereitschaft.  Dies liegt für die Eigentümerin – die 
Hansestadt Stralsund - im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. 
 
Die Stadtteiche sind mit Leitern, Pfählen, Pfosten und Schildern ausgerüstet und werden vor 
den Wintermonaten auf Vollständigkeit geprüft. Die Kontrolle der vorhandenen Ausstattung 
der Stadtteiche erfolgt in den Wintermonaten 2 x wöchentlich. Bei Verlust oder Zerstörung 
werden diese umgehend ersetzt oder ausgetauscht. 
 
Es gibt keine Nachfragen. 
 
Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.  
   
 
zu 8 Einwohnerfragestunde 
 
Es liegt keine Einwohnerfrage vor.  
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zu 9 Anträge 
 
 
zu 9.1 zum Befahren der Altstadt mit Wohnmobilen 

Einreicher: Fraktion Bürger für Stralsund 
Vorlage: AN 0173/2021 

 
Herr Haack erklärt, dass der Antrag aus der Beantwortung der Anfrage der Bürgerschaftssit-
zung vom 21.10.2021 entstanden ist. Da mögliche Schwierigkeiten bekannt sind, handelt es 
sich um einen Prüfauftrag.  
 
Der Präsident der Bürgerschaft stellt den Antrag AN 0173/2021 wie folgt zur Abstimmung: 
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob es möglich ist bis zum Beginn der 
nächsten Urlaubssaison ein Verbot zum Befahren der Innenstadt mit Wohnmobilen umzu-
setzen. 
 
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen 
2021-VII-09-0694     
 
 
zu 9.2 Temporärer Wegfall der Hundesteuer  bei Erwerb eines Hundes aus dem 

Stralsunder Tierheim 
Einreicher: AfD-Fraktion 
Vorlage: AN 0175/2021 

 
Herr Kühnel bestätigt zum eingangs von Herrn Buxbaum gegebenen Hinweis, dass es einer 
Änderungssatzung bedarf. Der Fraktionsvorsitzende merkt an, dass Kampfhunde von der 
Regelung ausgeschlossen werden sollen. 
 
Er beantragt, den Antrag in die Ausschüsse für Finanzen und Vergabe sowie Sicherheit und 
Ordnung zu verweisen. 
 
Der Präsident stellt den Verweisantrag zur Abstimmung  
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Verweisung des Antrages AN 
0175/2021 zur Beratung in die Ausschüsse für Finanzen und Vergabe sowie für Sicherheit 
und Ordnung mit folgendem Wortlaut: 
 
Wer einen Hund aus dem Stralsunder Tierheim erwirbt und das nachweisen kann, der 
braucht künftig für dieses Tier in Stralsund für 3 Jahre keine Hundesteuer mehr zahlen. 
 
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen 
2021-VII-09-0695     
 
 
zu 9.3 Unterstützung für den Spielmannszug der Stralsunder Schützen Compagnie 

1451 e.V. 
Einreicher: Sandra Graf, AfD-Fraktion 
Vorlage: AN 0176/2021 

 
Frau Graf bittet den Oberbürgermeister um den aktuellen Sachstand zur Thematik.  
 
Der Oberbürgermeister teilt mit, dass es Gespräche mit dem Verein gab und eine Unterbrin-
gung in der Allende-Sporthalle organisiert werden konnte. Da in der Halle die Instrumente 
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nicht weggeschlossen werden können, handelt es sich nur um eine Übergangslösung. Ab 
dem 01.02.2022 stehen dann abschließbare Räumlichkeiten zur Verfügung. Es wird auch für 
die Übergangszeit an einer optimaleren Lösung gearbeitet.  
 
Herr Dr. Zabel beantragt für die CDU/FDP-Fraktion die Verweisung des Antrages in den Kul-
turausschuss, um dort weitere Lösungsmöglichkeiten diskutieren zu können. 
 
Herr Paul lässt über die Verweisung des Antrages AN 0175/2021 zur Beratung in den Aus-
schuss für Kultur abstimmen:   
 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Verweisung des Antrages AN 
0176/2021 zur Beratung in den Ausschuss für Kultur mit folgendem Wortlaut: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, sich aktiv an der Suche nach Zweckmäßigen Räu-
men für den Spielmannszug der Stralsunder Schützen Compagnie 1451 e.V. zu beteiligen. 
 
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen 
2021-VII-09-0696     
 
 
Pause: 17:35 Uhr – 17:55 Uhr 
 
 
zu 9.4 Prüfung von „Schnack-Bänken“ 

Einreicher: SPD-Fraktion 
Vorlage: AN 0179/2021 

 
Herr Miseler begründet den Antrag und bittet um Zustimmung. 
 
Für Herrn Bauschke ist der Mehrwert des Antrages nicht erkennbar. 
 
Herr Lange beantragt für seine Fraktion die Verweisung des Antrages in den Ausschuss für 
Familie, Soziales und Gleichstellung.  
 
Auf Nachfrage erläutert Herr Miseler noch einmal den Grund für den Antrag. Die extra mit 
einem Schild gekennzeichneten Bänke sollen dazu animieren, miteinander ins Gespräch zu 
kommen.  
 
Herr Bauschke ist der Auffassung, dass ein Schild nicht dazu in der Lage ist, die Mentalität 
der Norddeutschen nachhaltig zu beeinflussen.   
 
Herr Hofmann teilt mit, dass die Fraktion Bürger für Stralsund den Antrag ablehnen wird.  
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI kann sowohl dem Prüf- als auch dem 
Verweisantrag zustimmen.  
 
Der Präsident der Bürgerschaft stellt den Verweisantrag zur Abstimmung: 
 
Abstimmung: mehrheitlich abgelehnt 
 
Nachfolgend stellt Herr Paul den Antrag AN 0179/2021 zur Abstimmung: 
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Einführung von weiteren „Schnack-Bänken“ zu 
prüfen. Diese sollen mit einem Schild ausgewiesene Bänke sein, die zum Reden einladen 
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(vgl. „Schwätzbänkle“ als Initiative des Seniorenbeirates Baden-Württemberg). Bestandteil 
der Prüfung soll sein, wie viele weitere Bänke an welchen Standorten für eine solche Be-
schilderung in Frage kommen und wie ein entsprechend ansprechendes Schild gestaltet 
werden kann. Ebenso soll eine Nutzeneinschätzung aus Sicht der Verwaltung vorgenommen 
werden. 
     
Abstimmung: mehrheitlich abgelehnt 
 
 
zu 9.5 Baulückenkataster und Grundstücksbörse 

Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI 
Vorlage: AN 0181/2021 

 
Herr Suhr geht auf den vorliegenden Antrag ein. Er erinnert daran, dass von Seiten seiner 
Fraktion bereits 2013 ein Antrag in die Bürgerschaft eingebracht wurde, in dem es um die 
Erstellung eines Baulückenkatasters ging. Der jetzt vorliegende Antrag soll die Flächen nicht 
nur identifizieren, sondern sie auch pro aktiv vermarkten und Grundstückseigentümer anzu-
sprechen. So sollen Eigentümer und Interessenten zusammengebracht werden. Ziel ist es, 
vor allem eine Innenverdichtung zu verfolgen, bevor man in die Fläche geht. Es muss Ziel 
sein, die wenigen vorhandenen und politisch unstrittigen Flächen so zu vermarkten, dass sie 
genutzt werden.  
 
Herr Dr.-Ing. Badrow erklärt, dass seitens der Verwaltung die Innenverdichtung intensiv ver-
folgt werde. Diese Maßnahmen sind unstrittig und sinnvoll, obgleich deren Umsetzung mit 
vielen Hindernissen verbunden ist. Es sind Voraussetzungen für die Bebauung solcher In-
nenflächen gegeben, jedoch ist die Anzahl der Flächen rückläufig. 
 
Herr Bauschke erklärt, dass das Anliegen des Antrages nachvollziehbar, jedoch die Umset-
zung nicht vorstellbar ist. Er verweist darauf, dass die Flächen überwiegend in Privateigen-
tum stehen und sich einer Vermarktung durch die Hansestadt nicht erschließen. 
 
Für Herrn Suhr erscheint es dennoch angebracht, eine entsprechende Auflistung der Flä-
chen vorzuhalten und ggf. den Umgang mit der Thematik im zuständigen Ausschuss zu be-
raten. Er stellt entsprechend den Antrag auf Verweisung in den Ausschuss für Bau, Umwelt, 
Klimaschutz und Stadtentwicklung. 
 
Herr Philippen teilt für die Fraktion Bürger für Stralsund mit, dass der Argumentation des 
Oberbürgermeisters und von Herrn Bauschke gefolgt wird. Es wird Ablehnung zum Antrag 
signalisiert. 
 
Zum Geschäftsordnungsantrag von Herrn Suhr führt Herr Dr. Zabel aus, dass die Befassung 
mit der Angelegenheit unter Vorlage von Aufstellungen auch ohne Verweisungsbeschluss 
möglich ist. Herr Dr.-Ing. Badrow ergänzt, dass die zusätzliche Behandlung in den Aus-
schüssen personal- und zeitintensiv ist, was für andere Aufgaben fehlen wird. 
 
Herr Dr. von Bosse wiederholt die Auffassung, dass eine Auflistung sinnvoll ist und erinnert 
an Vorläufer solcher Aufstellungen aus vergangenen Jahren. 
 
Herr Adomeit stellt den Antrag zur Geschäftsordnung auf Ende der Rednerliste. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, entfällt die Abstimmung zum Antrag von Herrn 
Adomeit.  
 
Der Präsident lässt über den Antrag auf Verweisung des Antrages AN 0181/2021 in den 
Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung abstimmen: 
 
Abstimmung: mehrheitlich abgelehnt 
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Abschließend stellt der Präsident den Antrag AN 0181/2021 zur Abstimmung:  
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt, den Oberbürgermeister damit zu be-
auftragen, ein Baulückenkataster zu erarbeiten und mit dieser Grundlage eine Grundstücks-
börse aufzubauen. 
     
Abstimmung: mehrheitlich abgelehnt 
 
 
zu 9.6 Fahrradständer Mühlenstraße/Alter Markt 

Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI 
Vorlage: AN 0174/2021 

 
Frau Kümpers erklärt, dass im Bereich des Alten Marktes nicht genügend Fahrradstellplätze 
zur Verfügung stehen. Um die Abstellsituation zu verbessern und Anreize zur Nutzung des 
Rades zu setzen, hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI den Antrag AN 
0174/2021 eingereicht.  
 
Herr Borbe betont, dass derzeit ein Klimateilschutzkonzept erarbeitet wird. Er äußert, dass in 
puncto Fahrradfahrer geplante Maßnahmen bereits im Ausschuss für Bau, Umwelt, Klima-
schutz und Stadtentwicklung bekannt gegeben wurden. In der Bearbeitung befinden sich 
mehr Maßnahmen als im Antrag gefordert. Demzufolge wird die CDU/FDP-Fraktion dem 
Antrag nicht zustimmen. 
 
Frau Voss berichtet von persönlichen Erfahrungen und betont die Notwendigkeit zusätzlicher 
Abstellmöglichkeiten.  
 
Herr Haack schließt sich den Ausführungen von Herrn Borbe an und steht dem Antrag aus 
genannten Gründen mit Ablehnung gegenüber.  
 
Für die Fraktion DIE LINKE erklärt Herr Lange, dass diese den Antrag unterstützen wird.  
 
Die AfD-Fraktion befürwortet nach Aussage von Herrn Kühnel den Antrag und regt dazu an, 
auf dem jetzigen Parkhaus Am Meeresmuseum ein Fahrradparkhaus zu errichten.  
 
Frau Kümpers ergänzt, dass eine zeitnahe Umsetzung der Grundgedanke des Antrages ist.  
 
Dahingehend verdeutlicht Herr Bauschke, dass die im Ausschuss angesprochenen geplan-
ten Maßnahmen zum Teil ab dem nächsten Jahr umgesetzt werden sollen.  
 
Der Präsident der Bürgerschaft stellt den Antrag AN 0174/2021 zur Abstimmung:  
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt, dass im Bereich des Alten Marktes 
zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. 
     
Abstimmung: mehrheitlich abgelehnt  
 
 
zu 9.7 Ladeinfrastrukturkonzept in Stralsund 

Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI 
Vorlage: AN 0180/2021 

 
Für die einreichende Fraktion erläutert Herr Dr. von Bosse, dass der Antrag in Vorbereitung 
des anstehenden Bundesprogrammes gesehen wird und wirbt um Zustimmung. 
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Herr Dr. Zabel teilt mit, dass nach Rücksprache von den Stadtwerken Stralsund die Befas-
sung mit der Thematik bestätigt wurde. Aus Sicht der Fraktion CDU/FDP ist der Antrag zu 
unterstützen. 
 
Es liegt kein weiterer Redebedarf vor. Herr Paul stellt den Antrag zur Abstimmung: 
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt, den Oberbürgermeister damit zu be-
auftragen, Grundlagen zur Erarbeitung eines Ladeinfrastrukturkonzeptes für die E-Mobilität 
und den Wasserstoff in Stralsund zu schaffen und dabei u.a. Umfang, Inhalte, Kosten und 
andere Parameter zu ermitteln und in einer Verwaltungsvorlage darzustellen. 
 
Die entsprechende Vorlage ist zunächst dem Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und 
Stadtentwicklung vorzulegen. 
 
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen 
2021-VII-09-0697     
 
 
zu 9.8 Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer für 

Veranstaltungen 
Einreicher: Dr. Ronald Zabel, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: AN 0172/2021 

 
Für die CDU/FDP-Fraktion verweist Herr Dr. Zabel auf die angespannte Situation insbeson-
dere für den Veranstaltungsbereich, infolge dessen mit dem Antrag eine entsprechende Ent-
lastung und Unterstützung angestrebt wird. 
 
Herr Quintana Schmidt begrüßt im Namen der Fraktion DIE LINKE das Anliegen und signali-
siert Zustimmung zum Antrag. 
 
Nach Auffassung von Herrn Suhr wäre eine Unterscheidung notwendig, dass die Aufhebung 
der Vergnügungssteuer für Spielhallen nicht gelten wird. Daher regt Herr Suhr an, ggf. mit-
tels Verweisung im zuständigen Ausschuss Details zu klären. 
 
Herr Dr. Zabel weist darauf hin, dass in Folge des Antrages eine Vorlage der Verwaltung 
erwartet wird, bei dessen Beratung diese Fragen zu erörtern sind. Insgesamt besteht Bedarf 
an rechtlicher Prüfung, was auch Wortlaut des Antrages ist. Eine Verweisung hält Herr Dr. 
Zabel für nicht notwendig. 
 
Für die SPD-Fraktion erklärt Frau Bartel die Unterstützung zum Antrag. In diesem Zusam-
menhang erhebt sie den Vorwurf der Untätigkeit der Hansestadt Stralsund im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltung. Unter Verweis auf einerseits mit hohem Finanzaufwand um-
gesetzte Maßnahmen wie das Seniorenticket kann sie mangelnde Unterstützung z. B. für 
Kinder- und Jugendeinrichtungen nicht nachvollziehen. 
 
Diesen Vorwurf weist der Oberbürgermeister auf das Schärfste zurück. Es ist unbestritten, 
dass die Hansestadt Stralsund mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die Kinder- und 
Jugendarbeit unterstützt, obwohl dies originär zuständige Aufgabe des Landkreises Vor-
pommern-Rügen ist. Vielmehr ist es so, dass die Hansestadt Stralsund, insbesondere mit 
viel Engagement des Amtes für Schule und Sport, die vom Landkreis V-R erzeugten Lücken 
in diesem Bereich so gut wie möglich zu schließen versucht. Das seitens der SPD-Fraktion 
diese Kritik geäußert wird, ist für Herrn Dr.-Ing. Badrow ebenso unverschämt wie enttäu-
schend. 
 
Zum vorliegenden Antrag führt Herr Kühnel aus, dass aus Sicht der AfD-Fraktion ggf. ein 
Zeitraum von 2 oder 3 Jahren für die Aufhebung von der Vergnügungssteuer angestrebt 
werden sollte. 
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Herr Haack erklärt Zustimmung zum Antrag und führt aus, dass es ausschließlich um den 
Bereich der Veranstaltungen geht und nicht um Spielhallen. 
 
Auf Nachfrage zu den finanziellen Auswirkungen einer Aufhebung erklärt Herr Dr.-Ing. 
Badrow, dass die Einnahmen in den letzten Jahren erheblich gesunken sind und dem ge-
genüber auch der Aufwand der Erhebung betrachtet werden müsse. Waren im Jahr 2019 
Einnahmen von rund 23 T € zu verbuchen, reduzierten sich diese im Jahr 2020 auf 3 T € und 
für das Jahr 2021 auf 1 T €. 
 
Abschließend greift Herr Dr. Zabel die Anregung von Herrn Kühnel auf und erklärt, dass aus 
seiner Sicht ein Zeitraum von einem Jahr angestrebt werden sollte, gleichwohl bestehe die 
Option, bei Bedarf eine Ausweitung auf weitere Jahre vorzunehmen. 
 
Es besteht kein weiterer Redebedarf. Der Präsident stellt den Antrag zur Abstimmung: 
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Aufhebung der Satzung der Hansestadt 
Stralsund über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für Veranstaltungen für die Dauer von 
einem Jahr zu prüfen und der Bürgerschaft eine entsprechende Aufhebungssatzung vorzu-
legen. 
 
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen 
2021-VII-09-0698     
 
 
zu 9.9 Aufforderung zur Erhöhung der Transferleistungen an die Bundesregierung 

Einreicher: Fraktion DIE LINKE. 
Vorlage: AN 0185/2021 

 
Herr Buxbaum begründet den Antrag seiner Fraktion DIE LINKE. Hierbei geht er darauf ein, 
dass die Transferleistungen nicht den aktuell zu verzeichnenden Preisanstieg berücksichti-
gen und deshalb zeitnah angepasst werden sollten. 
 
Herr Ruddies teilt für die CDU/FDP-Fraktion die ablehnende Haltung zum Antrag mit, da eine 
Zuständigkeit der Hansestadt Stralsund nicht gegeben ist. 
  
Herr Paul stellt den Antrag AN 0185/2021 zur Abstimmung: 
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt den Oberbürgermeister zu 
beauftragen, die Bundesregierung aufzufordern schnellstmöglich die Transferleistungen wie 
z.B. das Arbeitslosengeld II, die Sozialhilfe, Ausbildungshilfen oder das Wohngeld deutlich 
zu erhöhen. 
     
Abstimmung: mehrheitlich abgelehnt 
 
 
zu 9.10 Lange Nacht des offenen Denkmales 2022 

Einreicher: Fraktion DIE LINKE. 
Vorlage: AN 0184/2021 

 
Herr Buxbaum erläutert, dass gegenwärtig Ideen entwickelt werden, um dem kulturellen Le-
ben der Hansestadt Stralsund Impulse zu verleihen. Hierbei stellt sich zum einen die Frage, 
mit welcher Vorbereitungszeit zu rechnen wäre, wenn die Veranstaltung wiederauflebt und 
zum anderen welche Probleme dem Vorhaben aus jetziger Sicht gegenüberstehen.  
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Der Präsident der Bürgerschaft verweist auf die hierfür gedachte Fragestunde.  
 
Herr Adomeit betont, dass die Thematik bereits im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und 
Gesellschafteraufgaben behandelt wurde.  
Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI erklärt Frau Kindler, dass diese 
den Änderungsantrag AN 0187/2021 eingereicht hat, um schnellstmöglich ein Konzept für 
die Veranstaltung zu entwickeln und notwendige Kosten zu ermitteln.  
 
Der Oberbürgermeister begrüßt den vorliegenden Änderungsantrag und bedankt sich. Im 
Weiteren geht er auf alternative Veranstaltungen ein, wie z.B. die Lange Nacht der Museen. 
Herr Dr.-Ing. Badrow regt in dem Zusammenhang an, diese zu erweitern.  Er erläutert, dass 
die Kapazität der Verwaltung bereits sehr beansprucht wird und die Emissionswerte bei einer 
weiteren Veranstaltung berücksichtigt werden müssen.  
 
Aus Sicht von Herrn Hofmann ist davon abzuraten, eine Veranstaltung erneut aufleben zu 
lassen, die bereits in abgewandelter Form durchgeführt wird. Die Fraktion Bürger für 
Stralsund wird dem Antrag nicht zustimmen.   
 
Für die SPD-Fraktion beantragt Frau Dr. Carstensen eine Verweisung in den Kulturaus-
schuss.  
 
Herr Buxbaum erläutert, dass die kulturellen Angebote aus finanziellen Gründen nicht im 
ursprünglichen Umfang aufrechterhalten werden konnten. Um die Kulturangebote weiterhin 
unterstützen zu können, soll der Betrag in Höhe von 75.000 EUR eingestellt werden.  
Für die CDU/FDP-Fraktion teilt Herr Bauschke mit, dass diese sich dem Geschäftsord-
nungsantrag der SPD-Fraktion anschließt mit der Ergänzung, dass der Antrag auch in den 
Ausschuss für Finanzen und Vergabe verwiesen wird. Aus seiner Sicht muss u.a. geklärt 
werden, ob die Möglichkeit besteht, Veranstaltungen zusammenzulegen. 
  
Des Weiteren bringt Frau Fechner den Vorschlag ein, die Veranstaltungen jährlich zu tau-
schen und befürwortet die Verweisung in die Ausschüsse.  
 
Herr Buxbaum begrüßt eine Verweisung in die Ausschüsse ebenfalls. 
 
Der Präsident der Bürgerschaft regt an, diesen Antrag als auch den Änderungsantrag in die 
Ausschüsse zu verweisen.  
 
Herr Paul stellt den Verweisungsantrag wie folgt zur Abstimmung:  
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Verweisung des Antrages AN 
0184/2021 zur Beratung in die Ausschüsse für Finanzen und Vergabe sowie in den Aus-
schuss für Kultur mit folgendem Wortlaut: 
 
1. Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt den Oberbürgermeister zu 

beauftragen, alle notwendigen Maßnahmen einzuleiten, damit im Jahr 2022 wieder eine 
Lange Nacht des offenen Denkmales in Stralsund durchgeführt werden kann. 
 

2. Hierzu ist in den Haushaltsplan für das Jahr 2022 ein Betrag von 75.000,- € einzustellen. 
 
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen 
2021-VII-09-0699     
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Änderungsantrag zu AN 0184/2021 Lange Nacht des offenen Denkmals 2022 
Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI 
Vorlage: AN 0187/2021 
 
Der Präsident stellt den Antrag auf Verweisung in den Ausschuss für Finanzen und Vergabe 
sowie in den Ausschuss für Kultur zur Abstimmung:  
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Verweisung des Antrages AN 
0187/2021 zur Beratung in die Ausschüsse für Finanzen und Vergabe sowie in den Aus-
schuss für Kultur mit folgendem Wortlaut: 
 
Die Verwaltung der Hansestadt Stralsund wird damit beauftragt, schnellstmöglich ein Kon-
zept zur Wiederauflage der Langen Nacht des offenen Denkmals in Stralsund vorzulegen 
und die notwendigen Kosten für eine Umsetzung der Veranstaltung zunächst dem Aus-
schuss für Kultur zu präsentieren. 
 
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen 
2021-VII-09-0700  

 
 
Herr Buxbaum begründet, dass es bei dem Antrag um eine Handlungsoption für die Stadt-
werke geht, welche finanziell unschädlich ist. Er erläutert, dass es nicht um die kostenlose 
Überlassung, sondern lediglich um die Sicherstellung von Strom oder Gas während der Win-
termonate geht.  
 
Für die CDU/FDP-Fraktion erklärt Herr Dr. Zabel, dass diese den Antrag ablehnt. Im Weite-
ren begründet er die Entscheidung dadurch, dass die bundesrechtlichen Vorschriften ange-
passt wurden.   
Zum einen wurde die Ankündigungsfrist verlängert und zum anderen ist der Abschluss einer 
Ratenzahlungsvereinbarung festgelegt worden. Er ergänzt, dass aus der Strom- und Gas-
grundversorgungsverordnung ebenfalls ergeht, dass bei Gefahr von Leib und Leben der 
Energiedienstleister den Strom nicht abschalten darf.  
 
Herr Dr. von Bosse teilt für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI mit, dass 
der Antrag abgelehnt wird. Er ist der Ansicht, dass hierdurch Missbrauch betrieben werden 
könnte und schließt sich den Ausführungen von Herrn Dr. Zabel an.  
Für die AfD-Fraktion teilt Herr Kühnel die Ablehnung des Antrags aus bereits genannten 
Gründen mit. 
 
Herr Adomeit betont, dass die Energiekosten durch die Windkraftanlagen steigen. Außerdem 
sollte aus seiner Sicht die CO²-Steuer ausgesetzt werden.  
 
Herr Quintana Schmidt befürwortet die Energiewende unter Berücksichtigung des sozialen 
Aspekts.  
 
Der Oberbürgermeister erklärt, dass das Ziel der Hansestadt Stralsund ist, die Energiewende 
nachhaltig zu schaffen.  
 
Der Präsident der Bürgerschaft stellt den Antrag wie folgt zur Abstimmung:  
 

  
  
zu 9.11 Keine Einstellung der Strom- und Gasversorgung durch die SWS bis Mai 

2022 
Einreicher: Fraktion DIE LINKE. 
Vorlage: AN 0186/2021 
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Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt den Oberbürgermeister zu beauftra-
gen, auf die Stadtwerke dahingehend Einfluss zu nehmen, dass bis zum Mai 2022, die 
Stadtwerke keinen ihrer Kunden die Lieferung von Strom oder Gas, wegen Zahlungsrück-
ständen, unterbricht.  
     
Abstimmung: mehrheitlich abgelehnt 
 
 
zu 9.12 Finanzierung eines Schwimmkurses für Kinder 

Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI 
Vorlage: AN 0182/2021 

 
Frau Voß begründet ausführlich den Antrag und bittet um Zustimmung.  
 
Frau Corinth teilt mit, dass grundsätzlich der Schwimmunterricht in der dritten oder vierten 
Jahrgangstufe stattfindet. Zum großen Teil erlangen dort die Schülerinnen und Schüler die 
Grundfertigkeiten des Schwimmens. Frau Corinth merkt an, dass das Land M-V insgesamt 
130.500 EUR für das Programm „M-V kann Schwimmen“ zur Verfügung gestellt hat. Weiter-
hin finanziert die Verwaltung einen zweiten Kurs für dritte und vierte Klassen, weiterhin ist ein 
Schwimmlernkurs über die jeweilige Krankenkasse abrechenbar. Die Fraktion CDU/FDP wird 
den Antrag aus den genannten Gründen nicht zustimmen.  
 
Frau Fot stimmt Frau Corinth zu. Sie ergänzt, dass in den Sommermonaten Schwimmkurse 
durch viele Sportvereine angeboten werden, wobei die Kosten über Bildung und Teilhabe 
beim Landkreis abgerechnet werden können. Sie weist auf die fehlenden Kapazitäten der 
Schwimmflächen hin. Die Fraktion DIE LINKE wird diesen Antrag ablehnen.  
 
Herr Hofmann schließt sich den Vorrednern an. Er begrüßt es sehr, dass teilweise bereits in 
den Kindertagestätten das Schwimmen gelernt wird. Er weist ebenfalls auf die fehlenden 
Wasserflächen hin sowie auf das fehlende qualifizierte Personal, welche die Kurse durch-
führt. Die Fraktion Bürger für Stralsund wird den Antrag ebenfalls ablehnen.  
 
Der Oberbürgermeister teilt mit, dass der Verwaltung das Problem der fehlenden Wasserflä-
chen bekannt ist. Es werden Möglichkeiten zur Verbesserung eruiert.  
 
Frau Bartel versteht das Ansinnen des Antragstellers, schlägt jedoch aus den bereits ge-
nannten Redebeiträgen vor, den Antrag zurückzuziehen.  
 
Der Oberbürgermeister weist darauf hin, dass es geplant ist, analog der Eröffnung der Bade-
anstalt im Jahr 1920, die Steg- sowie Schwimmanlage zu reaktivieren. Hierzu erfolgte bereits 
ein Beschluss auf Antrag der Fraktion DIE LINKE.  
 
Herr Hofmann beantragt laut Geschäftsordnung das Ende der Rednerliste. Da es keine 
Wortmeldungen mehr gibt, wird über diesen Antrag nicht abgestimmt.  
 
Der Präsident stellt den Antrag AN 0182/2021 zur Abstimmung:  
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt, den Oberbürgermeister damit zu be-
auftragen zu prüfen, zu welchen Bedingungen die Übernahme von Kosten zur Finanzierung 
eines Schwimmkurses für Kinder zwischen 3 und 9 Jahren durch die Hansestadt Stralsund 
ermöglicht werden könnte. 
     
Abstimmung: mehrheitlich abgelehnt 
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zu 9.13 Berufung weiterer Mitglieder in den Seniorenbeirat der Hansestadt 
Stralsund 
Einreicher: Präsident der Bürgerschaft 
Vorlage: AN 0177/2021 

 
Ohne Wortmeldungen wird folgende Beschluss gefasst:  
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Als Mitglieder in den Seniorenbeirat der Hansestadt Stralsund werden  
 
Frau Erika Bollmann 
Frau Gudrun Räder 
Frau Brigitta Tornow 
Herr Joachim Specht 
Herr Hugo Tornow 
 
berufen.  
 
Abstimmung: Mehrheitlich beschlossen 
2021-VII-09-0701     
 
 
zu 9.14 zur Verhandlung Gorch Fock 

Einreicher: Fraktion Bürger für Stralsund 
Vorlage: DAn 0004/2021 

 
Herr Haack zitiert einleitend einen Abschnitt des gefassten Bürgerschaftsbeschlusses aus 
dem Jahr 2018. „Sollte es bei den Verhandlungen mit dem Eigentümer des Schiffes bzw. mit 
den Fördermittelgebern zu Irritationen bzw. unüberwindlichen Gegensätzen kommen, ist die 
Bürgerschaft sofort darüber zu informieren und die Verhandlungen solange zu stoppen…“.  
 
Er verweist auf die veröffentlichen Pressemitteilungen aus der letzten Kalenderwoche bezüg-
lich einer Investitionssumme von nun 22 Mio. EUR bzw. 16 Mio. EUR.  
 
Er merkt ausdrücklich an, dass das Projekt Gorch Fock mit diesem Antrag nicht beendet 
werden soll. Es soll gestoppt werden, bis belastbare Zahlen sowohl für die Sanierung sowie 
für die Förderung vorliegen.  
 
Herr Haack bittet um Zustimmung zum gestellten Dringlichkeitsantrag.  
 
Herr Dr. Zabel bittet um Stellungnahme seitens der Verwaltung, insbesondere um Mitteilung, 
ob unüberwindliche Gegensätze vorliegen.  
 
Herr Fürst erläutert den aktuellen Stand der Verhandlungen. Der Kaufvertrag sowie der Be-
treibervertrag liegen im Entwurf vor, welche bereits vom Rechtsamt der Hansestadt 
Stralsund geprüft wurden. Ebenfalls erfolgte eine Prüfung beider Verträge durch das Landes-
förderinstitut und das Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Es gab 
von Seiten des Landesförderinstitutes zum Kaufvertrag marginale Änderungen.  
 
Herr Fürst erläutert die Vertragskonstruktion.  
 
Hinsichtlich der Förderung durch das Land M-V teilt Herr Fürst mit, dass eine Zusicherung 
des Wirtschaftsministeriums über 10,56 Mio. EUR vorliegt. Die Zusicherung erging unter der 
Bedingung, dass bis zum 30.06.2021 Unterlagen eingereicht werden. Darunter zählen u.a. 
das Betreiberkonzept, Planungsunterlagen, Baugenehmigung etc. Alle geforderten Unterla-
gen konnten fristgereicht eingereicht werden. Zwischenzeitlich erfolgten Präzisierungen, d.h. 
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Abforderungen von weiteren Unterlagen durch das Landesförderinstitut. Darunter zählen die 
Nachweise zur Sicherstellung der Folgekosten, der Wirtschaftsplan des Betreibers und eine 
Erklärung der Hansestadt Stralsund, dass keine Absicht der Gewinnerzielung besteht.  
 
Herr Fürst merkt an, dass eine baufachliche Prüfung durch die Staatliche Bau- und Liegen-
schaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern auf Angemessenheit der Kosten sowie fachli-
che und technische Eignung der vorgeschlagenen Technologien zur Erreichung des Förder-
zweckes erfolgen sollte. Die Zuweisung wurde jedoch durch das Landesförderinstitut zu-
rückgenommen, da diese über keine Schiffsabteilung verfügt. Daraufhin hat die Hansestadt 
Stralsund die Aufforderung erhalten, die baufachliche Prüfung an bekannte Büros auszu-
schreiben und zu vergeben. Es erfolgte der Hinweis, dass diese Kosten förderfähig sind.  Die 
Ausschreibung wird aktuell vorbereitet und hofft auf eine baufachliche Prüfung Anfang des 
Jahres 2022. Für das Wirtschaftsministerium ist die baufachliche Prüfung die Grundlage der 
Entscheidung über die Förderung.  
 
Herr Fürst teilt weiter mit, dass der Verein das visionäre Ziel verfolgt, die Segelfähigkeit der 
Gorch Fock herzustellen. Dies kann jedoch erst nach der Zweckbindungsfrist der Fördermit-
tel, welche mindestens 20 Jahre beträgt, erfolgen. Daraus ergeben sich aus Sicht des Ver-
eins wünschenswerte Maßnahmen, die in der Realisierung das Budget der Förderung über-
steigen.  
 
Herr Fürst merkt an, dass ein mündliches Gespräch mit den Verhandlungsführern des Ver-
eins geführt wurde. Die genannten wünschenswerten Maßnahmen des Vereins wurden auf-
summiert und übersteigen aus diesem Grund die Summe der Fördermaßnahme der Hanse-
stadt Stralsund. Er stellt klar, dass die zusätzlichen Maßnahmen in keiner Weise Gegen-
stand der Förderung sind. Der Verein möchte sich als zukünftiger Betreiber um die Akquise 
von weiteren Mitteln zum Erhalt des Schiffes bemühen, welche die Hansestadt Stralsund 
ausdrücklich begrüßt. Aus seiner Sicht unterstreicht dieses Herangehen an einem ernsthaf-
ten langfristigen Erhalt des Schiffes.  
 
Zusammenfassend teilt Herr Fürst mit, dass es keine Differenzen zwischen der Hansestadt 
Stralsund und des Tall Ship Friends e.V. gibt. Die Kosten des Projektes gemäß der Zielvor-
stellung der Hansestadt Stralsund haben sich nicht geändert. Mit der baufachlichen Prüfung 
wird nunmehr sehr kurzfristig die letzte Hürde bezüglich der Förderung genommen.  
 
 
Der Oberbürgermeister ergänzt, dass das Ansinnen ist, ohne Mittel der Hansestadt Stralsund 
die Gorch Fock zu sanieren. Es sollte eine vertragliche Vereinbarung geschlossen werden, 
dass der finanziellen Rahmen eingehalten wird.  
 
Herr Suhr merkt an, dass Kostensteigerungen in jeden Bereich momentan zu verzeichnen 
sind. Er stellt zur Frage, wer für die Mehrkosten aufkommt.  
 
Der Oberbürgermeister verdeutlicht, dass die Hansestadt Stralsund keine zusätzlichen finan-
ziellen Mittel für die Sanierung aufwenden wird. Wenn die vereinbarte Summe nicht ausrei-
chend ist, müssen Prioritäten gesetzt werden und Anpassung erfolgen.  
 
Herr Haack merkt an, dass die Baupreise immens steigen und somit eine große Gefahr be-
steht, dass die Sanierung mit den veranschlagten Geldern nicht ausreicht. Er plädiert für eine 
Aussetzung des Vorhabens, bis der tatsächliche Gesamtbetrag für die Sanierung vorliegt. Er 
verweist auf weitere wichtige Vorhaben der Hansestadt Stralsund mit großer Bedeutung.  
 
Herr Buxbaum bedankt sich für die Ausführungen der Verwaltung, welche sehr verantwor-
tungsvoll mit dem Thema umgeht. Er sieht den Antrag der Fraktion Bürger für Stralsund als 
nicht schlüssig an. Der Antrag zielt darauf ab, die Verhandlungen aufgrund Differenzen zu 
stoppen. Aus Sicht von Herrn Buxbaum müssen die Differenzen ausgeglichen werden. Ein 
Stopp sei hierbei nicht zielführend. Die Fraktion DIE LINKE wird den Antrag ablehnen.  
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Herr Dr. Bosse bedankt sich für die detaillierten Informationen von Herrn Fürst. Aus Sicht 
von Herrn Dr. Bosse resultieren die hohen Zahlen daraus, dass der Verein erstrebt, die 
Gorch Fock segelfähig zu machen. Sollten die veranschlagten finanziellen Mittel nicht aus-
reichen, sind weitere Förderungen z.B. durch den Bund, Land oder Stiftungen zu eruieren.  
 
Herr Dr. Zabel teilt mit, dass Fördermittelanträge sehr umfangreich und zeitintensiv sind. 
Nach der baufachlichen Prüfung besteht Klarheit über die Kosten und deren Förderung. 
Nach Abschluss dieser Prüfung können im Rahmen einer Risikobewertung weitere Ent-
scheidungen getroffen werden. Die Fraktion CDU/FDP wird diesen Antrag ablehnen.  
 
Herr Adomeit unterstützt den Antrag der Fraktion Bürger für Stralsund.  
 
Auf Nachfrage von Herrn Suhr hinsichtlich der Risiken teilt Herr Fürst mit, dass der Zuwen-
dungsbescheid entscheidend ist. Ein Risiko könnte sein, dass der Zuwendungszweck nicht 
mit der Summe zu erreichen ist. Weiterhin ist die Höhe der Zuwendungssumme entschei-
dend. Herr Fürst merkt an, dass ein Zuwendungsbescheid umfassend durch die Fachämter 
geprüft und daraufhin diesem durch den Oberbürgermeister entsprechend zugestimmt oder 
dieser abgelehnt wird.  
 
Herr Fürst teilt auf weitere Nachfragen von Herrn Suhr mit, dass eine Kategorisierung der für 
die Modernisierung des Schiffes vorgesehenen Maßnahmen möglich ist. Nicht unbedingt 
notwendige Maßnahmen können eingespart werden, damit der finanzielle Rahmen gehalten 
werden kann. Zwingend notwendige Maßnahmen sind laut Herrn Fürst u.a. die Einhaltung 
der Auflagen hinsichtlich des Brandschutzes, der Baugenehmigung oder des Schadstoffgut-
achtens. 
 
Herr Philippen erachtet die Einsparung der nicht zwingend notwenigen Maßnahmen als nicht 
ordnungsgemäß. Die Einhaltung des Kostenrahmens sieht er als nicht realisierbar an.  
 
Auf Nachfrage von Herrn Hofmann teilt Herr Fürst mit, dass die derzeitigen Einnahmen an 
Bord des Schiffes, hochgerechnet auf die nächsten Jahre, die jährlich aufkommenden Aus-
gaben übersteigen. Im Wirtschaftsplan ist dies entsprechend ausgewiesen. Die Frage von 
Herrn Hofmann, wer für die Kosten aufkommt, sollte der Verein diese nicht mehr tragen kön-
nen, kann nicht abschließend geklärt werden.   
 
Herr Haack beantragt für die Fraktion Bürger für Stralsund die namentliche Abstimmung.  
 
Herr Paul stellt den Antrag DAn 0004/2021 zur Abstimmung: 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, gemäß Beschluss 2018-VI-09-0887 die Verhandlun-
gen aufgrund aktuell bestehender Differenzen unverzüglich zu stoppen sowie die Bürger-
schaft unverzüglich über den tatsächlichen Stand hinsichtlich der Sanierungskosten, der 
Förderung durch das Land und die unterschiedlichen Auffassungen zum Vorhaben zwischen 
Stadt und Förderverein zur Kenntnis zu geben. 
     
Abstimmung: mehrheitlich abgelehnt  
 
 
zu 10 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen des Hauptausschusses 

und des Oberbürgermeisters 
 
zu 11 Behandlung der unerledigten Punkte der letzten Tagesordnung 
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zu 12 Behandlung von Vorlagen 
 
zu 12.1 Bebauungsplan Nr. 21 „Wohngebiet nördlich der Hermann-Burmeister-

Straße“ der Hansestadt Stralsund, Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
Vorlage: B 0174/2021 

 
Ohne Wortmeldungen wird folgender Beschluss gefasst: 
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Die zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 21 „Wohngebiet nördlich der Hermann-
Burmeister-Straße“ der Hansestadt Stralsund abgegebenen Stellungnahmen aus der Öffent-
lichkeit und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die 
Bürgerschaft geprüft und gemäß Anlage 3 abgewogen. 
 
2. Auf der Grundlage des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
16. Juli 2021 (BGBl. I, S. 2939) sowie nach Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern, 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344, 2016 S. 
28), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V, S.1033) wird der Be-
bauungsplan Nr. 21 „Wohngebiet nördlich der Hermann-Burmeister-Straße“ gelegen im 
Stadtgebiet Knieper, Stadtteil Knieper West bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften 
(Teil B) in der Fassung vom September 2021 als Satzung beschlossen. Die Begründung 
vom September 2021 wird gebilligt. 
 
Abstimmung:   37 Zustimmungen 0 Gegenstimmen  0 Stimmenthaltung 
2021-VII-09-0702     
 
 
zu 12.2 

 
Bebauungsplan Nr. 3.7 der Hansestadt Stralsund "Gewerbegebiet Stralsund 
Süd", 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Vorlage: B 0165/2021 

 
Ohne Wortmeldungen wird folgender Beschluss gefasst: 
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 3.7 der Hansestadt Stralsund „Gewerbegebiet 
Stralsund Süd“, gelegen im Stadtgebiet Lüssower Berg, in der vorliegenden Fassung vom 
September 2021, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen 
(Teil B) und den örtlichen Bauvorschriften, sowie die Begründung mit dem Umweltbericht 
und den Anlagen werden gebilligt und zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
bestimmt.   
 
2. Das ca. 23 ha große Plangebiet befindet sich südlich der Koppelstraße und westlich der 
Albert-Schweitzer-Straße. Es umfasst die Flurstücke bzw. Anteile der Flurstücke: 33/2, 33/3, 
125/11, 126/1, 127/8, 128/4, 129/2, 130/5, 130/6, 133/4, 133/5, 134/2, 134/3, 134/4, 134/11, 
134/12, 135/2, 135/3, 135/4, 135/6, 136/1, 136/2, 137/6 und 137/7 der Gemarkung Stralsund, 
Flur 45.          
 
Abstimmung:  einstimmig beschlossen 
2021-VII-09-0703     
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zu 12.3 Bebauungsplan Nr. 74 "Photovoltaik-Anlage an der Bahnstrecke Stralsund-
Grimmen, westlich von Voigdehagen" der Hansestadt Stralsund, Entwurfs- 
und Auslegungsbeschluss 
Vorlage: B 0169/2021 

 
Ohne Wortmeldungen wird folgender Beschluss gefasst:  
 
 Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 74 der Hansestadt Stralsund „Photovoltaikanlage 

an der Bahnstrecke Stralsund-Grimmen, westlich von Voigdehagen“, gelegen im Stadtteil 
Am Umspannwerk im Stadtgebiet Lüssower Berg, in der vorliegenden Fassung vom Sep-
tember 2021, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzun-
gen (Teil B), sowie die Begründung mit dem Umweltbericht werden gebilligt und zur öf-
fentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 

 
2. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 74 wird im Nordosten durch den Voigde-

häger Weg, im Südosten durch die Bahnstrecke Stralsund-Grimmen sowie im Süden, 
Südwesten, Norden und Nordwesten durch Landwirtschaftsflächen begrenzt. Er umfasst 
in der Gemarkung Voigdehagen, Flur 1, das Flurstück 19 sowie Teile der Flurstücke 22, 
26, 21, 20, 18, 174/4, 172/4 und 173/5. 

 
Abstimmung:  mehrheitlich beschlossen 
2021-VII-09-0704     
 
 
zu 12.4 18. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Teilfläche östlich der 

Brandshäger Straße im Stadtteil Andershof und Anpassung des beigeord-
neten Landschaftsplanes, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Vorlage: B 0173/2021 

 
Herr Haack zeigt an, dass er bei dieser Vorlage gemäß § 24 KV M-V nicht mitwirken wird. 
 
Ohne Wortmeldungen wird folgender Beschluss gefasst:  
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Der Entwurf der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Stralsund in der 
Fassung vom August 2021 für die Teilfläche östlich der Brandshäger Straße im Stadtteil An-
dershof, die Begründung zur 18. Flächennutzungsplanänderung mit Umweltbericht vom Au-
gust 2021 sowie der Entwurf der Änderung des dem Flächennutzungsplan beigeordneten 
Landschaftsplans für diese Teilfläche mit Erläuterungsbericht in der Fassung vom August 
2021 werden gebilligt und zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch be-
stimmt. 
  
Abstimmung:  mehrheitlich beschlossen 
2021-VII-09-0705     
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zu 12.5 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 23 der Hansestadt Stralsund "Mö-
belmärkte zwischen der Feldstraße und der Bundesstraße B 96" Aufstel-
lungsbeschluss und Einleitung des 24. Änderungsverfahrens für den Flä-
chennutzungsplan der Hansestadt Stralsund sowie Anpassung des beige-
ordneten Landschaftsplanes 
Vorlage: B 0175/2021 

 
Herr Buxbaum verweist auf die Auswirkungen einer Ansiedlung insbesondere auf die hiesi-
gen Händler und beantragt Rederecht für Herrn Andreas Meyen, Geschäftsführer des Mö-
belmarktes ALBERS.  
 
Der Präsident der Bürgerschaft stellt den Antrag zur Abstimmung:  
 
Abstimmung: mehrheitlich abgelehnt    
 
Frau Bartel bekräftigt, dass die Ansiedlung des Möbelmarktes XXXLutz eine große Chance 
für die Erhaltung, den Ausbau und die sinnvolle Nutzung der denkmalgeschützten Lok-
schuppen ist. Sie betont, dass sich ein solches Vorhaben nur positiv auswirkt, wenn es der 
Stadt insgesamt zugutekommt. In diesem Zusammenhang geht sie auf die Dimensionen des 
Gebäudes ein und merkt an, dass die Auswirkungen ihrer Meinung nach auf mittelständische 
Unternehmen existenzbedrohlich sind.  
Frau Bartel verdeutlicht, dass der Möbelgigant keine steuerlichen Abgaben an die Hanse-
stadt Stralsund leisten wird. Des Weiteren äußert sie, dass eine Flächenbegrenzung des 
Sortiments schwer zu kontrollieren ist und keine Verträglichkeitsstudie vorliegt. Mittelständi-
sche Unternehmen mit einem gezielten Angebot werden aus ihrer Sicht auf das neue Ein-
kaufsverhalten reagieren.  
Frau Bartel spricht sich für die Rettung der Lokschuppen unter Nutzung von Fördermitteln 
und gegen die Ansiedlung des Möbelmarktes XXXLutz aus.  
Die SPD-Fraktion wird dem Antrag nicht zustimmen.  
 
Frau Kümpers nimmt Stellung zum Änderungsantrag AN 0183/2021 der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI.  
Frau Kümpers teilt mit, dass ihre Fraktion die Ansichten der SPD-Fraktion vertritt. Sie erklärt, 
dass es im Sinne des Klimaschutzes nicht sinnvoll ist, immer mehr Flächen für die Bebauung 
auszuweisen. Der Änderungsantrag dient dem Erhalt der Lokschuppen. Eine Bebauung der 
Fläche wird hierdurch nicht angestrebt. Sie betont, dass die Region überdurchschnittlich mit 
Möbelhäusern versorgt ist. Sie wirbt um Zustimmung des Änderungsantrages AN 0183/2021. 
 
Herr Dr. Zabel erläutert, dass die Stärkung der regionalen Wirtschaft fokussiert wird. Das 
Ansiedlungsvorhaben lässt eine deutliche Aufwertung des Möbelhandels in Stralsund erwar-
ten. Die Erschließung des gesamten Baugebiets und somit die Entwicklung der Lokschuppen 
sind positive Nebeneffekte. Er wirbt um Zustimmung zur Vorlage.  
 
Des Weiteren bekräftigt Herr Buxbaum, dass eine Entwicklung in diesem Areal notwendig ist. 
Er betont, dass eine kostengünstigere Entwicklung des Gebiets als vorgeschlagen nicht 
möglich ist. Gleichwohl geht er auf die Auswirkungen des Vorhabens auf den Einzelhandel 
ein. Herr Buxbaum erklärt, dass dieses durch die Bedrohung von 251 Arbeitsplätzen beglei-
tet wird. Ebenso ergänzt er, dass der Möbelmarkt XXXLutz einen Umsatz von ca. 30 Mio. 
EUR im Jahr erzielt, d.h. eine starke Kaufkraft auf dieses Projekt gelenkt wird. Eine Belas-
tung des Einzelhandels insbesondere in Verbindung mit der Corona-Pandemie ist nicht aus-
zuschließen.  
Herr Haack spricht seinen Dank an die Verwaltung aus. Die Fraktion Bürger für Stralsund 
wird der Vorlage zustimmen.  
 
Herr Suhr ist der Auffassung, dass das Vorhaben gegen mittelständische Unternehmen der 
Stadt gerichtet ist. Außerdem ergänzt er, dass die Umsetzung der Sanierung der Lokschup-
pen bisher nicht ausgeführt wurde.  
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Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI beantragt die namentliche Abstim-
mung der Vorlage B 0175/2021.  
 
Herr Adomeit befürwortet das Vorhaben und wird dem Antrag zustimmen. 
  
Der Präsident der Bürgerschaft stellt den Änderungsantrag AN 0183/2021 wie folgt zur Ab-
stimmung: 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt:  
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund lehnt den Beschlussvorschlag zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. 23 der Hansestadt Stralsund „Möbelmärkte zwischen der Feld-
straße und der Bundesstraße B 96“, Aufstellungsbeschluss und Einleitung des 24. Ände-
rungsverfahrens für den Flächennutzungsplan der Hansestadt Stralsund sowie Anpassung 
des beigeordneten Landschaftsplanes ab. 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beauftragt die Verwaltung, einen städtebaulichen 
Rahmenplan zu entwickeln, welcher auf der Fläche der Lokschuppen geeignete Nutzungs-
möglichkeiten (Gewerbe, Wohnen, Kultur, Nutzung für Jugendliche, etc.) vorsieht. Der Rah-
menplan soll geeignete Erschließungsvarianten aufzeigen. 
Dieser Rahmenplan, bzw. Rahmenplanvarianten sollen dem Ausschuss für Bau, Umwelt, 
Klimaschutz und Stadtentwicklung vorgelegt werden. 
 
Abstimmung: mehrheitlich abgelehnt  
 
Der Präsident der Bürgerschaft stellt die Vorlage B 0175/2021 wie folgt zur namentlichen 
Abstimmung:  
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Für das in den Stadtteilen Tribseer Vorstadt und Am Umspannwerk gelegene Gebiet zwi-

schen der Feldstraße und der B 96 soll ein Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
aufgestellt werden. Das ca. 4,6 ha große Plangebiet umfasst die Flächen der Gemarkung 
Stralsund, Flur 54 anteilig die Flurstücke 8, 6 und 4/5, in der Flur 53 die Flurstücke 3/2 
(tlw.), 16/11 (tlw.), 18/3 (tlw.), 19/3 (tlw.), 20/2 (tlw.), 3/1, 21 (tlw.), 54 (tlw.), 53 (tlw.) und 
in der Flur 44 anteilig die Flurstücke 1 und 2. 
 

2. Es wird begrenzt im Nordwesten durch die Bundesstraße B 96, im Norden durch den 
Lokschuppen 3, im Osten durch das Bahngelände, im Süden durch die Feldstraße und 
im Westen durch eine ruderalisierte Grünfläche. 

 
3. Ziel der Planung ist die Entwicklung eines Sonstigen Sondergebietes für großflächigen 

Einzelhandel mit der Zweckbestimmung Möbelmarkt. Die besonderen gestalterischen 
Anforderungen an diesen Standort an der überörtlichen Hauptverkehrsstraße sind bei der 
Planung zu berücksichtigen. 

 
4. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan, genehmigt mit Bescheid der höheren Verwal-

tungsbehörde vom 8.5.1999, Az. 512.111-05.000 soll für die ca. 7,5 ha große Teilfläche 
zwischen Feldstraße und B 96 geändert werden. Der im Flächennutzungsplan bisher als 
Grünfläche dargestellte Änderungsbereich soll nun überwiegend als Sonderbaufläche 
dargestellt werden. Der dem Flächennutzungsplan beigeordnete Landschaftsplan ist 
ebenfalls zu ändern. 

 
5. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
  
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen 
2021-VII-09-0706     
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zu 12.6 Sachspende an das STRALSUND MUSEUM 
Vorlage: B 0076/2021 

 
Ohne Wortmeldungen wird folgender Beschluss gefasst:  
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt, die Sachspenden in Höhe von 
42.330,00 € für das STRALSUND MUSEUM anzunehmen.  
  
Abstimmung:  mehrheitlich beschlossen 
2021-VII-09-0707     
 
 
zu 12.7 Bundesprogramm 'Förderung von Investitionen in nationale Projekte des 

Städtebaus' Projektaufruf 2022 I Projektantrag der Hansestadt Stralsund 
Vorlage: B 0183/2021 

 
Ohne Wortmeldungen wird folgender Beschluss gefasst:  
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. 
die Teilnahme am Bundesprogramm 'Förderung von Investitionen in nationale Projekte des 
Städtebaus 2022' durch Einreichung einer Projektskizze mit dem Titel 'Stadtraum Neuer 
Markt'. 
 
2. 
Das Amt für Planung und Bau, Abt. Straßen und Verkehrslenkung und die Stadterneue-
rungsgesellschaft Stralsund mbH werden beauftragt, das unter Lösungsvorschlag aufgeführ-
te Projekt zügig umzusetzen. 
  
Abstimmung: mehrheitlich beschlossen 
2021-VII-09-0708     
 
 
zu 13 Verschiedenes 
 
zu 14 Ausschluss der Öffentlichkeit, Eintritt in den nichtöffentlichen Teil 
 
zu 16 

 
Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntmachung der Ergebnisse 
aus dem nichtöffentlichen Teil 

 
Der Präsident der Bürgerschaft stellt die Öffentlichkeit wieder her und gibt bekannt, dass die 
Vorlagen B 0163/2021, B 0171/2021 und PV 0003/2021 gemäß Beschlussempfehlung be-
schlossen worden sind. 
 
 
zu 17 Schluss der Sitzung 
 
Herr Paul dankt für die Mitarbeit und beendet die 09. Sitzung der Bürgerschaft am 
18.11.2021.  
 
  
 
gez. Peter Paul gez. Thomas Schulz   gez. Madlen Zicker 
Präsident der Bürgerschaft 1. Stellvertreter des Präsi-

denten der Bürgerschaft 
  Protokollführung 
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